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Abkürzungsverzeichnis

ACPMD  African Common Position on Mig-
ration and Development 

AEC  African Economic Community 
(Afrikanische Wirtschaftsgemein-
schaft)

AU  African Union (Afrikanische Union)

AUC  AU Commission (AU-Kommission)

C097 Migration for Employment Conven-
tion (Revised), 1949 (No. 97) (Über-
einkommen über Wanderarbeiter 
(Neufassung))

CEN-SAD Community of Sahel-Saharan States 
(Gemeinschaft der Staaten des Sa-
hel und der Sahara)

COMESA  Common Market for Eastern and 
Southern Africa (Gemeinsamer 
Markt für das Östliche und Südliche 
Afrika)

EAC  East African Community (Ostafrika-
nische Gemeinschaft)

ECCAS  Economic Community of Central 
African States (Wirtschaftsgemein-
schaft der Zentralafrikanischen 
Staaten)

ECDPM  European Centre for Development 
Policy Management

ECOWAS  Economic Community of West 
African States (Wirtschaftsgemein-
schaft westafrikanischer Staaten) 

EU  European Union (Europäische Uni-
on)

FTA  Free Trade Area (Freihandelszone)

GovInn  Centre for the Study of Governance 
Innovation

ICCPR International Covenant on Civil and 
Political Rights, 1966 (Internati-
onaler Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte)

ICPRMW International Convention on the 
Protection of the Rights of All Mig-
rant Workers and Members of their 
Families, 1990 (A/RES/45/158) 
(Internationale Konvention zum 
Schutz der Rechte aller Wanderar-
beitnehmer und ihrer Familienan-
gehörigen)

IGAD  Inter-Governmental Authority for 
Development (Zwischenstaatliche 
Entwicklungsbehörde)

ILO  International Labour Organization 
(Internationale Arbeitsorganisati-
on)

IOM  International Organization for Mig-
ration (Internationale Organisation 
für Migration) 

JLMP  Joint Labour Migration Program 

MOU  Memorandum of Understanding 

OHCHR  Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights 
(Büro des UN-Hochkommissars für 
Menschenrechte)

PSR Protocol relating to the Status of 
Refugees, 1967 (Protokoll über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge)

REC  Regional Economic Community (re-
gionale Wirtschaftsgemeinschaft)

RMCE  Regional Multidisciplinary Centre 
of Excellence 

RQF  Regional Qualifications Framework 

SADC  Southern African Development 
Community (Entwicklungsgemein-
schaft des Südlichen Afrika)

SADCC  Southern African Development Co-
ordinating Conference (Konferenz 
zur Koordinierung der Entwicklung 
im Südlichen Afrika)

sef: Studie – Regionale Migrationspolitik auf dem afrikanischen Kontinent. Aktuelle Situation und Zukunftsperspektiven



7

TFTA  Tripartite Free Trade Area 

TMP  Talent Mobility Partnership Pro-
gram 

UMA  Union du Maghreb Arabe (Union 
des Arabischen Maghreb)

UN United Nations (Vereinte Nationen)

UNCTAD  United Nations Conference on 
Trade and Development (Konferenz 
der Vereinten Nationen für Handel 
und Entwicklung)

UNECA  United Nations Economic Commis-
sion for Africa (Wirtschaftskom-
mission für Afrika der Vereinten 
Nationen)

UNESCO Regional Convention on the Recog-
nition of Studies, Certificates, Dip-
lomas, Degrees and other Academic 
Qualifications in Higher Education 
in the African States (Regionales 
Übereinkommen über die Aner-
kennung von Studien, Zertifikaten, 
Diplomen und Graden und anderer 
akademischer Qualifikationen im 
Hochschulbereich in den afrikani-
schen Staaten)

UNHCR  United Nations High Commissioner 
for Refugees (Hoher Flüchtlings-
kommissar der Vereinten Nationen)

UZ  Unterzeichner

VS Vertragsstaat

Abkürzungsverzeichnis
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1. Einleitung

Auf dem afrikanischen Kontinent ist Migra-
tion, insbesondere innerhalb der Regionen, 
schon immer Teil des Alltagslebens gewesen. 
Die Ursachen dafür sind von Region zu Re-
gion verschieden. Im südlichen Afrika bei-
spielsweise hat es bereits im 19. Jahrhundert 
Arbeitsmigranten gegeben. Zudem sind die 
Menschen zu Handelszwecken und aus kul-
turellen Gründen abgewandert. Insbesondere 
nach der Entdeckung von Diamanten- und 
Goldvorkommen in den 1860er und 1880er 
Jahren waren große Migrationsbewegungen 
nach Südafrika zu verzeichnen. Dies trug zur 
Entwicklung eines organisierten regiona-
len Arbeitsmigrations-Systems bei. Weitere 
Migrationsbewegungen gab es aus Konflikt-
ländern oder Ländern mit Minderheitsregie-
rungen (z.B. Angola, Mosambik, Namibia, 
Simbabwe und Südafrika) nach Tansania und 
Sambia. Heutzutage ist die Migration aus dem 
südlichen Afrika und aus anderen afrikani-
schen Regionen nach Südafrika hauptsäch-
lich durch Handel und die Chance auf einen 
Arbeitsplatz begründet. 

Zu den Migranten in Westafrika gehörten in 
der Vergangenheit unter anderem Flüchtlinge, 
grenzüberschreitend tätige Gewerbetreibende, 
Fachkräfte und Schwarzarbeiter. Während der 
Kolonialzeit wurden Arbeitskräfte aus Mali, 
Togo und Burkina Faso (damals Obervolta) 
unter Vertrag genommen oder zwangsrekru-
tiert und auf Plantagen, in Bergwerken oder 
im Straßenbau in Ghana, Côte d’Ivoire und 
Nigeria eingesetzt. Die für ihren Reichtum 
an Erdöl, Gold und Kakao bekannten Volks-
wirtschaften zogen in der Vergangenheit auch 
Migranten aus Benin, Kap Verde, Ghana, Mali 
und Togo an. Bevölkerungsdruck, Armut und 
Konflikte nach Erreichen der Unabhängigkeit 
trieben die Migrationsbewegungen weiter an. 
Motiviert durch Nationalismus und in Behaup-
tung ihrer Souveränität verabschiedeten diese 
westafrikanischen Staaten Gesetze in Bezug auf 
Zuzug, Aufenthalt und Rekrutierung auslän-
discher Staatsbürger in der heimischen Wirt-
schaft. Im Zeitraum von 1950 bis in die 1970er 
Jahre wiesen Nigeria, Côte d’Ivoire, Ghana 
und Senegal gelegentlich „illegale Ausländer“, 
„illegale Migranten“ oder „nicht-gesetzestreue 
Personen“, unter anderem auch Fischer, Bau-
ern und Händler, aus (Afolayan 1988). 

In Ostafrika sind in der Vergangenheit Men-
schen aufgrund von Arbeitssuche und Handel, 
aber auch zwecks Verwandtenbesuchs oder als 
Hirten abgewandert. Zur langen Geschichte 
der Migration, beispielsweise in der Koloni-
alzeit, gehörte auch die Zwangsarbeit oder 
freiwillige Arbeit in Plantagen und Bergwerken 
in Uganda und der Demokratischen Republik 
Kongo (DRK). Der größte Teil der Arbeits-
migranten, die vor allem zu den Baumwoll-, 
Kaffee- und Sisalplantagen in Kenia, Tansania 
und Uganda zogen, kam zu dieser Zeit aus 
Burundi, der DRK (damals Zaire) und Ruanda. 
Auch heute findet eine erzwungene Migration 
in stabile Länder statt – insbesondere nach 
Kenia und Tansania –, z.B. aufgrund der Aus-
einandersetzungen in Burundi, Somalia und im 
Südsudan. Aufgrund der Krise nach der Ent-
scheidung des Präsidenten von Burundi, Pierre 
Nkurunziza, sich 2015 für eine dritte Amtszeit 
wiederwählen zu lassen, flohen bis März 2016 
mehr als 250.000 Menschen aus Burundi. 
Davon ließen sich mehr als 20.000 in der DRK 
registrieren, mehr als 70.000 in Ruanda, etwa 
130.000 in Tansania, 22.000 in Uganda und 
fast 2.000 in Sambia (UNHCR 2016). Mit über 
700.000 Flüchtlingen, die im Land registriert 
sind, ist Äthiopien das größte Aufnahmeland in 
Afrika (UNHCR 2016).

Anhand dieses kurzen Überblicks wird ersicht-
lich, dass die Motive für Migration und die 
Herausforderungen, vor denen die einzelnen 
afrikanischen Regionen und Länder stehen, 
sehr unterschiedlich sind. Es ist bemerkens-
wert, dass die Suche nach Arbeit, Wirtschafts- 
und Handelschancen sowie nach Sicherheit 
(im Falle von Flüchtlingen und Asylsuchen-
den) weit verbreitete Phänomene sind, die zu 
Migration auf dem Kontinent und in den Regi-
onen beitragen. Hinzu kommt, dass die unter-
schiedlichen Bedürfnisse und Erwartungen von 
Migranten, Asylbewerbern, Flüchtlingen und 
Bürgern der Gastländer eindeutig zeigen, dass 
eine koordinierte, kohärente Migrationspolitik 
äußerst wichtig ist. Es herrscht ein Spannungs-
verhältnis zwischen hoher, weitverbreiteter 
Arbeitslosigkeit und dem Mangel an qualifi-
zierten, gut ausgebildeten Arbeitskräften, um 
den Anforderungen des Marktes gerecht zu 
werden. Dem Migrationsmanagement kommt 
deshalb besondere Bedeutung zu, damit nega-
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tive soziale Auswirkungen und Instabilität ver-
mieden werden können. Denn neben den vie-
len positiven Effekten kann Migration in den 
Aufnahmeländern auch die sozialen Sicher-
heitsnetze überfordern, da die Migranten die 
sozioökonomische und politische Infrastruktur 
belasten. Ebenso kann es in den Herkunfts-
ländern zur Abwanderung von Fachkräften 
(Brain Drain) kommen. Die entsprechenden 
negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft 
lassen sich beispielsweise kaum durch Aussich-
ten auf Geldtransfers von Migranten in ihre 
Herkunftsländer der Emigranten auffangen. 
Daraus folgt, dass die afrikanischen Länder, 
die regionalen Wirtschaftsgemeinschaften 
(Regional Economic Communities, RECs) und 
die Afrikanische Union (AU) mit politischen 
Maßnahmen wirksam auf dieses Phänomen re-
agieren müssen. Sie müssen politische Konzep-
te und einen politischen Rahmen entwickeln 
und umsetzen. Denn interessanterweise findet 
die große Mehrheit der weltweiten Migrations-
bewegungen innerhalb von Regionen statt. 

Migration ist ein komplexes Phänomen, von 
dem Volkswirtschaften und politische Systeme 
der Herkunfts- und Aufnahmeländer glei-
chermaßen betroffen sind. Sie kann durch die 
Verstärkung und Diversifizierung der Erwerbs-
bevölkerung die Entwicklung vorantreiben. 
Allerdings können nur wirtschaftlich integrier-
te Länder wirklich von Migration profitieren. 
Denn nur in einer integrierten regionalen 
Wirtschaft kann Migration dazu beitragen, 
das Angebot an qualifizierten Arbeitskräften 
zu sichern, und gleichzeitig die wirtschaftli-
chen Beziehungen zwischen Nachbarländern 
stärken (Crush/Williams 2003). Historisch 
betrachtet sind dies wichtige Voraussetzun-
gen für die Einführung gemeinsamer Märkte 
und für den freien Verkehr von Personen 
und Kapital, wie im Falle von Europa. Leider 
wird Afrika immer noch von einem Entwick-
lungsmodell dominiert, bei dem Güter und 
Rohstoffe für den Export in Länder außerhalb 
Afrikas bereitgestellt werden, während der 
regionale Handel minimal bleibt. Angaben der 
Konferenz der Vereinten Nationen für Han-

del und Entwicklung (UNCTAD 2015) zufolge 
gibt es kaum Handelsbeziehungen zwischen 
den afrikanischen Ländern. Im Vergleich zum 
Gesamthandelsvolumen des Kontinents lag der 
innerafrikanische Handel im letzten Jahrzehnt 
nur bei 11 Prozent. Es ist ein explizites Anlie-
gen der RECs, dies zu ändern. 

Von den sich teils überschneidenden RECs hat 
die AU acht für die Gründung der Afrikani-
schen Wirtschaftsgemeinschaft (AEC) ausge-
wählt. 1 Das AU-Protokoll über die Beziehun-
gen zwischen der AEC und den RECs regelt die 
Zusammenarbeit der RECs – ein Weg, den die 
Gemeinschaften bereits beschreiten. Im Juni 
2015 beispielsweise unterzeichneten drei RECs 
aus Ostafrika und dem südlichen Afrika 2 ein 
dreiseitiges Freihandelsabkommen (Triparti-
te Free Trade Area Agreement, TFTA). Doch 
obwohl die RECs versuchen sich das Potenzial 
der Migration zunutze zu machen und gleich-
zeitig deren negative Auswirkungen gering zu 
halten, werden Fragen der Arbeitsmigration in 
dem Abkommen noch ausgeklammert. Hinzu 
kommt, dass es trotz der Realität der Migrati-
on und der damit verbundenen Herausforde-
rungen in Afrika in einigen RECs immer noch 
keine Gesetze zur Regelung der regionalen 
Migration gibt (Nshimbi/Fioramonti 2014). 

Der freie Personenverkehr ist ein Gründungs-
prinzip der AEC. Dabei handelt es sich um ein 
Grundrecht, das sich aus den internationalen 
Menschenrechtsabkommen, wie beispielswei-
se dem Internationalen Pakt über bürgerliche 
und politische Rechte (International Covenant 
on Civil and Political Rights, ICCPR), ableitet. 
Der freie Personenverkehr ist auch ein zen-
trales Anliegen der Vision und des Aktions-
plans für Afrika, die in der Agenda 2063, dem 
Masterplan des Kontinents für die Entwick-
lung im 21. Jahrhundert, formuliert werden. 
Die Umsetzung internationaler Initiativen und 
für den Kontinent geltender Vorschriften und 
Leitlinien erfolgt jedoch aufgrund mangelnder 
institutioneller und personeller Kapazitäten 
innerhalb der RECs und ihrer Mitgliedstaaten 
oft nur schleppend. Da Migranten, Asylsuchen-

1 Die acht RECs sind: die Gemeinschaft der Sahel- und Sahara-Staaten (Community of Sahel-Saharan States, CEN-SAD), der Gemeinsame 
Markt für das Östliche und Südliche Afrika (Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA), die Ostafrikanische Gemeinschaft 
(East African Community, EAC), die Wirtschaftsgemeinschaft der Zentralafrikanischen Staaten (Economic Community of Central African States, 
ECCAS), die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (Economic Community of West African States, ECOWAS), die Zwischenstaatliche 
Entwicklungsbehörde (Intergovernmental Authority for Development, IGAD), die Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika (Southern African 
Development Community, SADC) und die Union des Arabischen Maghreb (Union du Maghreb Arabe, UMA).

2 Der Gemeinsame Markt für das Östliche und Südliche Afrika (COMESA), die Ostafrikanische Gemeinschaft (EAC), und die Entwicklungsgemeinschaft 
des Südlichen Afrika (SADC).
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de und Flüchtlinge häufig mit einer rigiden 
Einwanderungspolitik, strengen Praktiken 
und Feindseligkeiten konfrontiert sind, stellen 
sich Fragen hinsichtlich der Übereinstimmung 

der nationalen Einwanderungspolitiken mit 
regionalen und kontinentalen Konzepten der 
Einwanderung sowie nach der Migrationsagen-
da dieser Institutionen.

1.1 Zielsetzung

Um den gegenwärtigen Stand und die Zu-
kunftsperspektiven des regionalen Migrations-
managements auf dem afrikanischen Konti-
nent zu bewerten, zielt die vorliegende Studie 
darauf ab,

a) einen Überblick über die gegenwärtige 
Migrationspolitik der AU sowie der ein-
zelnen RECs zu geben, insbesondere der 
Ostafrikanischen Gemeinschaft (EAC), der 
Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer 

Staaten (ECOWAS) und der Entwicklungs-
gemeinschaft des Südlichen Afrika (SADC);

b) Kriterien und Empfehlungen zur Weiterent-
wicklung und Verbesserung dieser Politik 
und ihrer Umsetzung zu erarbeiten; 

c) externe Akteure, insbesondere die deutsche 
Regierung und die Europäische Union (EU) 
zu beraten, wie sie eine solche Politik am 
besten unterstützen können. 

1.2 Fragestellungen 

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, 
stehen folgende Fragen im Mittelpunkt: 

d) Welches sind die wichtigsten politischen 
Maßnahmen und Rahmenbedingungen zum 
Migrationsmanagement in Afrika – auf konti-
nentaler Ebene und in den ausgewählten RECs 
– und welche Regelungen beinhalten sie? 

e) Worin bestehen die Schwierigkeiten bei 
der Erarbeitung und Umsetzung regionaler 
Protokolle zu Wanderungsbewegungen? 

f) Wie kann der Stand der Migration in Afrika 
in die Zukunft projiziert werden? 

g) In welchem Umfang beeinflussen interna-
tionale Akteure (z.B. internationale Nicht-
regierungsorganisationen, Geberländer und 
andere Entwicklungspartner) die vorhan-
dene und potenzielle Gesetzgebung und die 
politischen Agenden bzw. inwiefern können 
sie darauf Einfluss nehmen? 

1.3 Methodik

Die vorliegende Studie liefert eine detaillierte 
Analyse der existierenden Migrationspolitik 
und der praktischen Maßnahmen auf der Ebe-
ne des afrikanischen Kontinents sowie in den 
drei wichtigen Regionen: der EAC, der ECO-
WAS und der SADC. Wir haben die wichtigsten 
wissenschaftlichen Publikationen und politi-
schen Berichte sowie die globale, kontinentale 
und regionale Gesetzgebung gründlich analy-
siert. Außerdem haben wir einen Workshop 
mit Fachleuten und Praktikern zur Migration 

in Afrika durchgeführt. Der Workshop mit dem 
Titel „Inclusion and Exclusion in Sub-Saharan 
Africa: Migrants’ Challenges in Comparative 
Perspective” („Integration und Ausgrenzung in 
Afrika südlich der Sahara: Herausforderungen 
durch die Migration aus vergleichender Sicht”) 
wurde vom 23. bis 27. Mai 2016 am Centre for 
the Study of Governance Innovation (GovInn) 
der Universität Pretoria durchgeführt. 20 Wis-
senschaftler und Praktiker aus Zivilgesellschaft 
und Regierung nahmen daran teil. Der Work-
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shop ermöglichte einen innovativen Ansatz, 
der Fachleute und Praktiker zusammenbrachte 
und endete mit einem Übungsszenario, das 
darauf abzielte, eine Vorstellung von den 
künftigen Makro-Dynamiken für die regionale 
Migration in Afrika zu entwickeln. 

Zusätzlich sind die Diskussionen der Pots-
damer Frühjahrsgespräche unter dem Titel 
"Wege zu einer koordinierten afrikanischen 
Regionalpolitik: Die Rolle afrikanischer 
Regionalorganisationen" (Hannes 2016), die 
die Stiftung Entwicklung und Frieden (sef:) 
gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
am 7.-8. April 2016 durchführte, in die Studie 
eingeflossen.

Der Schwerpunkt der Studie liegt auf drei re-
gionalen Gemeinschaften (ECOWAS, EAC und 
SADC). Die Gründe hierfür sind: 

h) In der EAC und der SADC ist eine große 
Mehrheit der Länder in Ostafrika und im 
südlichen Afrika (d.h., die meisten Mit-
glieder des Gemeinsamen Markts für das 
Östliche und Südliche Afrika (COMESA)) 

vertreten. Diese Organisationen leisten 
außerdem Pionierarbeit im Hinblick auf ein 
dreigliedriges System der regionalen Inte-
gration, das als Modell für die kontinentale 
Integration in ganz Afrika dienen könnte; 

i) Die ECOWAS spielt in Westafrika eine ent-
scheidende Rolle und betreibt eine relativ 
fortschrittliche regionale Migrationspoli-
tik; 

j) Andere regionale Organisationen wie 
beispielsweise die Zwischenstaatliche 
Entwicklungsbehörde (Intergovernmental 
Authority on Development, IGAD) und die 
Union des Arabischen Maghreb (Union du 
Maghreb Arabe, UMA) sind mit großen 
sicherheitspolitischen Herausforderungen 
konfrontiert, was ihre Entwicklung als 
Institutionen in Bezug auf die Migrati-
onspolitik schwächt. Kenias und Ugandas 
Überschneidungen bei der Mitgliedschaft in 
der IGAD und der EAC sind bereits hin-
reichende Beispiele, um Migrationspolitik 
in Ostafrika zu verstehen, insbesondere, 
weil Kenia die ökonomische und politische 
Drehscheibe der beiden Regionen ist. 

1.4 Struktur der Studie

Nach dieser Einführung wird in Kapitel 2.1 
das Thema Migration im Kontext des breiten 
Spektrums an Literatur zum Regionalismus 
behandelt. In den Kapiteln 2.2 bis 2.6 wird die 
regionale Migrationspolitik in Afrika darge-
stellt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Gesetz-
gebung, Politik und Praxis auf dem afrikani-
schen Kontinent, insbesondere in West- und 

Ostafrika und im südlichen Afrika. In Kapitel 
3 werden die Implikationen der regionalen Er-
fahrungen für das Migrationsmanagement in 
Afrika zusammengefasst. In Kapitel 4 werden 
mögliche Zukunftszenarien für regionale Mi-
gration in Afrika aufgezeigt. Die Studie endet 
mit politischen Empfehlungen für die Migrati-
onspolitik in Afrika.
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2.1 Das Konzept des Regionalismus und der regionalen Wirtschaftsintegration

Für den Begriff Regionalismus gibt es un-
terschiedliche Definitionen und analytische 
Verwendungen (Sbragia 2008). Der Begriff 
Regionalismus ist umfassender als das markt-
orientierte Konzept der regionalen Wirt-
schaftsintegration (Lee 2003). Wir verwenden 
hier trotzdem abwechselnd die Begriffe Regio-
nalismus, regionale Wirtschaftsintegration und 
Regionalisierung, um damit auf das Idealbild 
der Integration benachbarter Staaten in einem 
bestimmten geografischen Gebiet zu verwei-
sen. 

Migrationsmanagement auf regionaler Ebe-
ne bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich. 
Erstens finden die meisten grenzüberschrei-
tenden Wanderungsbewegungen innerhalb 
bestimmter Regionen statt. Berichten der 
Weltbank zufolge liegt der Anteil interregio-
naler Migrationsbewegungen an der globalen 
Migration bei mehr als 60 Prozent. Tendenziell 
halten Nationalstaaten regionale Abkommen 
auch für vorteilhafter, weil dadurch ein Ko-
ordinationsrahmen geschaffen wird (Whalley 
1998). Insbesondere werden regionale Abkom-
men dadurch erleichtert, dass die beteiligten 
Staaten ähnliche Interessen verfolgen, weil 
nur relativ wenige Regierungen eingebunden 
sind und es starke Übereinstimmungen im 
Hinblick auf Entwicklungsziele gibt. Hinzu 
kommt, dass regionale Abkommen in Bezug 
auf Migrationsmanagement auf Grund gerin-
ger Transaktionskosten und eines geringeren 
Risikos inkohärenter Überschneidungen von 
Rechtsvorschriften sinnvoller sind als bilate-
rale Beziehungen. Bei bilateralen Vereinba-
rungen sind die Staaten in der Regel stärker 
auf die Kosten fixiert, die durch Einwande-
rung entstehen, und verlieren so oft den Blick 
für die damit verbundenen wirtschaftlichen 
Vorteile. Im Gegensatz dazu bieten regionale 
Abkommen einen gemeinsamen Rahmen für 
ein integriertes Migrationsmanagement (nicht 
nur für die Immigration, sondern auch für die 
Emigration und für Handel und Entwicklung), 
für die Aufteilung von Kosten und den Aufbau 
institutioneller Kapazitäten zur Suche nach 
vorteilhaften Lösungen. 

Bei bilateralen Vereinbarungen stehen sich 
Aufnahmeländer (die normalerweise in einer 

wirtschaftlich stärkeren Position sind) und 
Herkunftsländer gegenüber. Bei regionalen 
Abkommen wird ein Machtungleichgewicht 
dagegen eher abgeschwächt. So können zu-
sätzliche Einkünfte sowie andere Formen der 
Zusammenarbeit unter schwächeren Ländern 
entstehen, die dann in der Lage sind, auch 
auf multilateraler Ebene positive Ergebnisse 
zu erzielen. Infolgedessen sind Regionen zu 
wichtigen Akteuren für die Zusammenarbeit 
zwischen Regierungen geworden (Betts 2011). 

Vom Standpunkt einer regionalen Wirtschafts-
integration aus betrachtet kann Migration 
einen Beitrag zum Nachschub qualifizierter 
Fachkräfte für die Entwicklung einer Region 
leisten und gleichzeitig die wirtschaftlichen 
Beziehungen der Nachbarländer untereinan-
der stärken. Afrikanische RECs wie beispiels-
weise die ECOWAS, die EAC und die SADC 
streben eine stärkere Wirtschaftsintegration 
an, um damit Bedingungen zu schaffen, die 
den freien Verkehr von Kapital, Arbeit, Gütern 
und Dienstleistungen unter den Mitgliedstaa-
ten fördern. Theoretisch entsteht regionale 
Wirtschaftsintegration in fünf Schritten: freier 
Handel, Zollunion, gemeinsamer Markt, Wirt-
schaftsunion und politische Union (Balassa 
1961). Die Errichtung einer Freihandelszone 
wird im Allgemeinen als Voraussetzung für 
Integration betrachtet, da sie zur Beseitigung 
von Handelsschranken zwischen den Vertrags-
parteien führt. Die vollständige Abschaffung 
von Zöllen und Quoten führt anschließend zu 
einer Zollunion. Wenn erst einmal sämtliche 
Restriktionen im Hinblick auf gegenseitigen 
Handel, den Verkehr von Kapital, Gütern und 
Dienstleistungen innerhalb der Gruppe besei-
tigt sind, ist ein gemeinsamer Markt erreicht. 
Und schließlich wird die wirtschaftliche und 
politische Union durch ein supranationales 
institutionelles Governance-System endgültig 
besiegelt. 

Theoretisch verfolgen die AU und die RECs 
dieses Konzept, das auch durch Vertreter 
neoliberaler Strategien unterstützt wird, die 
auf eine Integration afrikanischer Märkte in 
globale Wertschöpfungsketten abzielen. Die re-
gionale Freizügigkeit bleibt jedoch umstritten. 
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3 Der Vertrag zur Errichtung der AEC oder der Abuja-Vertrag, wurde von der Organisation für Afrikanische Einheit (Organization of African 
Unity, OAU) entwickelt, der jetzigen AU, und zwar auf dem Außerordentlichen Gipfel 1980, bei dem der Aktionsplan von Lagos als Instrument zur 
afrikanischen Integration verabschiedet wurde. Der Aktionsplan und die Schlussakte von Lagos sollten später in Abuja, Nigeria, konkretisiert werden. 
1991 wurde dort auf der 27. Regulären Tagung der Versammlung der OAU, dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs, der Vertrag zur Gründung 
der AEC unterzeichnet. Seit seinem Inkrafttreten 1994 ist der AEC-Vertrag, gemeinsam mit der AU-Charta, die Grundlage für die Arbeit des AU-
Sekretariats.

2.2 Die Migrationsgesetzgebung auf dem Kontinent und politische Initiativen

Neueste Untersuchungen haben ergeben, dass 
es global mehr als 240 Millionen Migranten 
gibt (United Nations 2016). Von diesen sind 
mehr als 100 Millionen erwerbstätig (Inter-
national Labour Organisation, ILO 2010). Der 
afrikanische Kontinent steht im Zentrum glo-
baler Migrationstrends, auch im Hinblick auf 
seinen Bevölkerungsboom, da er der einzige 
Kontinent ist, dessen Erwerbsbevölkerung in 
den nächsten Jahrhunderten voraussichtlich 
wachsen wird. Gleichzeitig weisen die afri-
kanischen Volkswirtschaften eine hohe Ar-
beitslosenrate auf. Dabei herrscht ein großes 
Ungleichgewicht zwischen Ländern mit einem 
Arbeitsplatzangebot, das nicht wahrgenommen 
wird, und Ländern mit einem großen Pool an 
qualifizierten, gut ausgebildeten Arbeitskräf-
ten, die nicht zum Einsatz kommen. Dieses 
Ungleichgewicht zeigt, wie dringend man die 
Chancen, die sich durch regionale Arbeitsmig-
ration bieten, nutzen sollte, insbesondere unter 
dem Aspekt, auf dem gesamten Kontinent eine 
nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. In 
diesem Zusammenhang ist die Steuerung der 
Arbeitsmigration zur wichtigsten Komponente 
der Migrationspolitik in Afrika geworden. 

Im Vertrag von Abuja wird die Bedeutung der 
Arbeitsmigration erkannt. Die AU-Mitglied-
staaten werden dazu angehalten, eine Beschäf-
tigungspolitik zu verfolgen, die darauf abzielen 
sollte, bis 2028 Freizügigkeit innerhalb der 
geplanten Afrikanischen Wirtschaftsgemein-
schaft zu ermöglichen. 3 Des weiteren werden 
die AU-Mitgliedstaaten in dem Vertrag dazu 
aufgefordert, für jeden Bürger eines Mitglied-
staats das Aufenthaltsrecht und die Nieder-
lassungsfreiheit umzusetzen (Abuja-Vertrag, 
1994: Artikel 4, Paragraph 2(i)). Kurzfristig 
plant die AU, bis 2017 einen Gemeinsamen Af-
rikanischen Markt (African Common Market, 
ACM) einzurichten. Dadurch sollen politische 
Maßnahmen gefördert werden, die die Be-
schäftigung qualifizierter Erwerbstätiger aus 
einem Land mit Arbeitskräfteüberschuss in 
einem Land mit einem Überangebot an freien 

Stellen erleichtern (Artikel 6; Artikel 71(e)). 
Auf diese Weise wird indirekt der Weg für eine 
kohärente regionale Migrationspolitik mit frei-
em Personenverkehr bereitet. 

Im AU-Protokoll von 1998 zu den Beziehungen 
zwischen der Afrikanischen Wirtschaftsge-
meinschaft und den RECs wird auf die Zu-
sammenarbeit der RECs untereinander einge-
gangen. Auf ihrem Gipfel 2005 brachten die 
COMESA, die EAC und die SADC eine stärkere, 
weitreichendere wirtschaftliche Integration ins 
Gespräch. Vor diesem Hintergrund entstand 
eine dreiseitige Freihandelszone für 26 afrika-
nische Länder. Drei Jahre später entwarfen die 
betroffenen Entscheidungsträger ein Harmo-
nisierungsprogramm für Handelsabkommen, 
den freien Personenverkehr, die gemeinsame 
Umsetzung regionaler Infrastrukturprogram-
me und institutionelle Vereinbarungen zur 
Zusammenarbeit (COMESA-EAC-SADC Tri-
partite 2012). Die Freihandelszone wurde 2015 
eingerichtet. Politische Strategien zur grenz-
überschreitenden Migration und arbeitspoliti-
sche Maßnahmen sind jedoch erst für Phase II 
der Verhandlungen geplant, die voraussichtlich 
2017 beendet werden. Bis auf weiteres wird 
das Arbeitsmigrationsmanagement ad hoc und 
eher planlos gehandhabt. 

Die Position der AU zu Migration kommt 
in zwei Politikdokumenten zum Ausdruck: 
dem Migration Policy Framework for Africa 
(MPFA), einem Strategiepapier zur Migrati-
onspolitik, und der African Common Position 
on Migration and Development (ACPMD), 
einem gemeinsamen afrikanischen Positions-
papier zu Migration und Entwicklung. Beide 
wurden 2006 vorgelegt. Mit der MPFA hat die 
AU eine Basis für Mitgliedstaaten und afrika-
nische RECs geschaffen, politische Strategien 
zu entwickeln, mithilfe derer Migration für die 
Entwicklung genutzt werden kann. Im ACPMD 
werden elf zentrale politische Themen und 
Empfehlungen für nationale, kontinentale und 
internationale Maßnahmen vorgeschlagen. 

2. Regionale Migrationspolitik in Afrika. Die aktuelle Situation
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Außerdem gibt es zahlreiche politische Inst-
rumente, Kommissionen und Erklärungen der 
AU, die die Migration betreffen und erleich-
tern, die jedoch nicht speziell für ihre Bewälti-
gung entwickelt wurden. Hier einige Beispiele: 
der Aktionsplan der AU zur Förderung von 
Beschäftigung und zur Armutsbekämpfung 
(AU Plan of Action on Employment Promo-
tion and Poverty Alleviation) von 2004, der 
Aktionsplan der AU zur Ausweitung des Inner-
afrikanischen Handels (AU Plan of Action on 
Boosting Intra African Trade) von 2012, die 
neunte reguläre Tagung der AU-Kommission 
für Arbeit und Soziale Angelegenheiten (AU 
Labour and Social Affairs Commission) im 
Jahr 2013 und die Erklärung zu Migration, die 
bei der 25. AU-Versammlung im Juni 2015 ver-
abschiedet wurde. Eine konsequente Umset-
zung solcher Rechtsinstrumente zur Migration 
auf dem Kontinent und Vorschriften, die damit 
in Zusammenhang stehen, durch afrikanische 
RECs und einzelnen Mitgliedstaaten in ihrer 
Migrationsgesetzgebung und politischen Maß-
nahmen wird dadurch unterminiert, dass diese 
Instrumente keinen verbindlichen Charakter 
haben. Sie können lediglich als Leitlinien dafür 
dienen, wie Mitgliedstaaten den Nexus von 
Migration und Entwicklung für die nationale 
und regionale Entwicklung nutzbar machen 
können.

Es ist wichtig, zwei weitere politische Initia-
tiven zu erwähnen, die sich um die Steuerung 
von Arbeitsmigration auf dem afrikanischen 
Kontinent bemühen: ein gemeinsames Pro-
gramm unter der Schirmherrschaft der AU 
und ihrer internationalen Partnerorganisatio-
nen und eine freiwillige Initiative von Ländern 
in West- und Ostafrika sowie im südlichen 
Afrika. 

Erstens: Das Joint Labour Migration Pro-
gramme (JLMP), ein gemeinsames Programm 
zum Management der Arbeitsmigration, ist 
eine auf vier Jahre ausgelegte Initiative der AU 
zur regionalen Integration und Entwicklung in 
Afrika. Sie wird von der AU-Kommission (AU 
Commission, AUC), der ILO, der Internationa-
len Organisation für Migration (International 
Organization for Migration, IOM) und der 
Wirtschaftskommission für Afrika der Ver-
einten Nationen (United Nations Economic 
Commission for Africa, UNECA) gemeinsam 
finanziert. Die Initiative wurde auf der Außer-
ordentlichen Tagung der AU-Kommission für 
Arbeit und Soziale Angelegenheiten (LSAC) im 

April 2014 in Windhoek, Namibia, ins Leben 
gerufen, und auf der 24.Tagung der AU-Ver-
sammlung im Januar 2015 in Addis Abeba, 
Äthiopien, von den AU-Staats- und Regie-
rungschefs verabschiedet. Das JLMP zielt vor 
allem darauf ab, ein effektives Management 
der Arbeitsmigration zu sowie menschenwür-
dige Arbeit vor dem Hintergrund der regiona-
len Integration und inklusiven Entwicklung in 
Afrika zu fördern. Die Ziele und Zielvorgaben 
dieses Programms stehen in Einklang mit den 
Artikel 6 und 71 des Abuja-Vertrags und mit 
den verschiedenen Zielen der AU zur Freizü-
gigkeit auf dem afrikanischen Kontinent und 
zum Austausch von Arbeitskräften unter den 
Mitgliedsländern. Die Umsetzung des JLMP 
unterstützt die Regelungen zum freien Per-
sonenverkehr. Außerdem wird nach Angaben 
der ILO (2016) durch das JLMP ein breites 
Bündnis mobilisiert, an dem die Mitgliedstaa-
ten und interessierte Entwicklungspartner, wie 
beispielsweise die EU, mitwirken. 

Zweitens: Das intra-Africa Talent Mobility 
Partnership Program (TMP), ein innerafrika-
nisches Partnerschafts-Programm zur Mobi-
lität von Führungskräften, ist eine freiwillige 
Initiative ausgewählter afrikanischer Länder in 
West- und Ostafrika und im südlichen Afrika. 
Das Africa Centre for Economic Transforma-
tion (ACET) in Ghana, ein Zentrum für wirt-
schaftlichen Wandel, hat die Federführung für 
das Programm in Westafrika. In Ostafrika und 
im südlichen Afrika wird das Programm vom 
Regional Multidisciplinary Centre of Excel-
lence (RMCE) in Mauritius, einem regionalen 
multidisziplinären Kompetenzzentrum koor-
diniert. Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, 
Mechanismen für die Freizügigkeit von Fach-
kräften nach dem Schengen-Vorbild einzurich-
ten sowie die Qualifizierung von Fachkräften 
in den jeweiligen Regionen voranzutreiben. 
Das TMP zielt außerdem darauf ab, die Öff-
nung von Grenzen zu fördern, gemeinsame 
Gesetze und politische Konzepte zur Mobilität 
von Arbeitskräften in afrikanischen Ländern 
zu entwickeln sowie die wirtschaftliche Inte-
gration zu beschleunigen. Das TMP basiert 
auf der Annahme, dass fachliche Kompeten-
zen zwangsläufig von Gebieten mit Überka-
pazitäten in Gebiete mit Fachkräftemangel 
abwandern. Effiziente regionale Rahmen-
bedingungen für Arbeitsmigration müssten 
daher ein Gleichgewicht zwischen Mangel und 
Überschuss an Fachkräften in Herkunfts- und 
Aufnahmeländern innerhalb der RECs und auf 
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dem gesamten Kontinent herstellen. Von den 
Initiativen im Rahmen des TMP wird erwartet, 
dass sie dem Privatsektor in den beteiligten 
RECs ermöglichen, Fachkräfte zu finden, die 
entscheidend sind, um Wettbewerbsfähigkeit, 
Wirtschaftswachstum und einen Wandel der 
Wirtschaftsstruktur voranzutreiben (Brown, 
2016). In der Absichtserklärung (Memoran-
dum of Understanding, MOU) des TMP, die 
für die beteiligten Länder vorbereitet wurde, 
werden zentrale Themen behandelt, die darauf 
abzielen, die Herausforderungen zu meistern, 
mit denen Arbeitsmigranten konfrontiert sind. 
Dazu gehören unter anderem Vorschriften, die 
verhindern, dass sie eine Arbeitserlaubnis er-
halten, gemeinsame Standards, anhand derer 
Qualifikationen für bestimmte Berufe bewertet 
werden können, und die Einrichtung von Be-
schäftigungsinformationssystemen. 

Die Tatsache, dass sich alle AU-Mitgliedstaa-
ten am JLMP beteiligen, kann als Verpflich-
tung interpretiert werden, ein effizientes Ar-
beitsmigrationssystem auf dem afrikanischen 
Kontinent einzurichten, um die Integration 
und Entwicklung in Afrika voranzutreiben und 

die Arbeitsmigration über nationale Grenzen 
hinweg zu unterstützen. Das Engagement der 
Staaten für die Freizügigkeit von Arbeitskräf-
ten kommt auch durch die freiwillige Teilnah-
me an internationalen Projekten zum Aus-
druck, die den grenzüberschreitenden Transfer 
von qualifizierten Fachkräften unterstützen, 
wie beispielsweise das TMP. Die Beteiligung 
von ILO, IOM und UNECA als Geldgeber am 
JLPM und die Förderung des TMP durch die 
Weltbank spricht ebenfalls für den Einfluss 
internationaler Akteure und Entwicklungs-
partner bei der Entwicklung und Umsetzung 
von Gesetzen und politischen Programmen 
im Hinblick auf Migration. Da jedoch mit der 
Umsetzung des JLMP und des TMP gerade 
erst begonnen wurde, wird man erst in den 
kommenden Jahren beurteilen können, ob sie 
erfolgreich oder eher ein Fehlschlag waren. Im 
nächsten Absatz wird kurz darauf eingegangen, 
wie die jeweiligen Mitgliedstaaten der ECO-
WAS, EAC und SADC sich im Hinblick auf die 
Akzeptanz und Umsetzung einiger zentraler 
internationaler, universeller Menschenrechts-
instrumente verhalten.

2.3 Die REcs und internationale Menschenrechtsübereinkommen

Einfluss auf die menschliche Mobilität in 
Afrika haben nicht nur regionale politische 
Strategien, sondern auch internationale Ver-
träge, beispielsweise Konventionen, Protokolle 
und Erklärungen. Solche Rechtsinstrumente 
fördern das Recht auf Freizügigkeit, wie es 
beispielsweise in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte verankert ist. Überein-
kommen wie der Internationale Pakt über bür-
gerliche und politische Rechte (International 
Covenant on Civil and Political Rights, IC-
CPR) und die Internationale Konvention zum 
Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer 
und ihrer Familienangehörigen (International 
Convention on the Protection of the Rights of 
All Migrant Workers and Members of their 
Families, ICPRMW) schützen Migranten und 
das Recht von Migranten, in Gastländern zu 
arbeiten. Konventionen wie das Regionale 
Übereinkommen über die Anerkennung von 
Studien, Zertifikaten, Diplomen und anderer 
akademischer Qualifikationen im Hochschul-
bereich (Regional Convention on the Reco-
gnition of Studies, Certificates, Diplomas, 

Degrees and other Academic Qualifications in 
Higher Education) der Organisation der Ver-
einten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur (United Nations Educational, Sci-
entific and Cultural Organization, UNESCO) 
sorgen für die internationale Anerkennung von 
Qualifikationen und ermutigen Menschen, die 
solche Fähigkeiten und Qualifikationen besit-
zen, in Länder oder Gebiete auszuwandern, die 
das Übereinkommen unterzeichnet haben, und 
in denen es entsprechende Arbeitsplatzchan-
cen gibt. Ein Vertragsstaat ist ein Staat, der 
durch Ratifizierung, Beitritt oder Amtsnachfol-
ge seine Zustimmung zum Ausdruck gebracht 
hat, und in dem der Vertrag in Gesetzesform 
umgesetzt worden ist; es kann auch ein Staat 
sein, der nach der förmlichen Entgegennahme 
der Entscheidung des entsprechenden Staates 
durch das Büro des UN-Hochkommissars für 
Menschenrechte (Office of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights (OH-
CHR) 2016) gerade dabei ist, Vertragsstaat zu 
werden. Als Unterzeichner eines Vertrages gilt 
auch ein Staat, der seine vorläufige Zustim-
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mung zu dem entsprechenden internationalen 
Instrument erklärt und die Absicht gezeigt hat, 
das Übereinkommen innerstaatlich zu prüfen, 
und der erwägt, es zu ratifizieren. Zudem gibt 
es einen Unterschied zwischen Erklärungen, 
die soft law und folglich rechtlich nicht bin-
dend sind, und Übereinkommen, die nach 
internationalem Recht verbindlich sind, und 
daher Standards zur Überprüfung ihrer Um-
setzung festlegen (einschließlich Strafen und 
Sanktionen bei Verstößen). 

Die Tabellen 1 bis 3 zeigen den Stand der Rati-
fizierung von Mitgliedstaaten in der ECOWAS, 
der EAC und der SADC bei den wichtigsten 
internationalen Dokumenten, die sich auf Mi-
gration beziehen. Zusätzlich zur Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte von 1948 wird 

im ICCPR von 1966 ausgeführt, dass jede Per-
son, die sich legal auf dem Hoheitsgebiet eines 
Staates aufhält, das Recht auf Bewegungsfrei-
heit und auf freie Wahl ihres Wohnsitzes hat; 
außerdem hat sie das Recht, jedes Land, auch 
ihr eigenes, jederzeit zu verlassen (Artikel 12.1. 
und 12.2). Sämtliche Länder in den unter-
suchten RECs sind Vertragsstaaten des ICCPR 
(mit der einzigen Ausnahme des Südsudans, 
vermutlich aufgrund der noch recht neuen 
Entstehung dieses Staates im Jahr 2011, die 
noch keine Analyse, Ratifizierung und Inte-
grierung dieser Instrumente in die nationale 
Gesetzgebung möglich machte). Der Südsudan 
hat bisher zu diesem Instrument noch „keine 
Maßnahmen“ ergriffen, und er hat auch noch 
nicht seine Zustimmung bekundet.

tabelle 1 Ratifizierung migrationsbezogener internationaler Rechtsinstrumente durch EcoWAS-Länder. 
Stand: Juli 2016

Land IcpRMW 1) IccpR 2) ILo co97 3) pSR 4) unESco RcRAQ 5) Afrikanische 
charta

Datum # Datum Datum Datum Datum Datum

Benin UZ  
15.09.2005

VS  
12.03.1992

X
VS  

06.07.1970
Ratifiziert  
26.08.1998

Ratifiziert  
20.01.1986

Burkina Faso VS  
26.11.2003

VS  
04.01.1999

Ratifiziert  
09.06.1961

VS  
18.06.1980

Ratifiziert  
11.07.1986

Ratifiziert  
06.07.1984

Kap verde VS  
16.09.1997

VS  
06.08.1993

X
VS  

09.07.1987
X

Ratifiziert  
02.06.1987

cote D’Ivoire X
VS  

26.03.1992
X

VS  
16.02.1970

Ratifiziert  
08.04.1997

Ratifiziert  
06.01.1992

gambia X
VS  

22.03.1979
X

VS  
29.09.1967

X
Ratifiziert  
08.06.1983

ghana VS  
07.09.2000

VS  
07.09.2000

X
VS  

30.10.1968
X

Ratifiziert  
24.01.1989

guinea VS  
07.09.2000

VS  
24.01.1978

X
VS  

16.05.1968
Ratifiziert  
17.08.1995

Ratifiziert  
16.02.1982

guinea Bissau UZ  
12.09.2000

VS  
01.11.2010

X
VS  

11.02.1976
X

Ratifiziert  
04.12.1985

Liberia UZ  
22.09.2004

VS  
22.09.2004

X
VS  

27.02.1980
X

Ratifiziert  
04.08.1982

Mali VS  
05.06.2003

VS  
16.07.1974

X
VS  

02.02.1973
X

Ratifiziert  
21.12.1981

niger VS  
18.03.2009

VS  
07.03.1986

X
VS  

02.02.1970
Ratifiziert  
29.05.1985

Ratifiziert  
15.07.1986

nigeria VS  
27.07.2009

VS  
29.07.1993

Ratifiziert  
17.10.1960

VS  
02.05.1968

Ratifiziert  
02.11.1984

Ratifiziert  
22.06.1983

Senegal VS  
09.06.1999

VS  
13.02.1978

X
VS  

03.10.1967
Ratifiziert  
14.03.1986

Ratifiziert  
13.08.1982

Sierra Leone UZ  
15.09.2000

VS  
23.08.1996

X
VS  

22.05.1981
X

Ratifiziert  
21.09.1983

togo UZ  
15.11.2001

VS  
24.05.1994

X
VS  

01.12.1969
Ratifiziert  
01.12.1982

Ratifiziert  
05.11.1982

Quelle: Von den Autoren aus verschiedenen Quellen zusammengestellt
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Legende
VS Vertragsstaat
UZ Unterzeichner
X Keine Ratifizierung/ keine Maßnahmen
1) Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen, 

1990 (A/RES/45/158)
2) Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte, 1966
3) ILO-Übereinkommen (Nr. 97) über Wanderarbeiter (Neufassung), 1949
4) Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, 1967
5) Regionales Übereinkommen über die Anerkennung von Studien, Zertifikaten, Diplomen und Graden und anderer akade-

mischer Qualifikationen im Hochschulbereich in den afrikanischen Staaten, 1981
# Ratifizierung/Beitritt/Unterzeichnung/Tag der Hinterlegung (TT.MM.JJJJ)

Bei einer zweiten Kategorie internationaler 
Verträge in Bezug auf Migranten handelt es 
sich um solche, die oft speziell für die inter-
nationale Mobilität ausgearbeitet wurden. 
Als UN-Organisation, die sich grundsätzlich 
dafür engagiert, Standards und Normen zum 
Schutz der Rechte von Wanderarbeitern zu 
entwickeln, regelt die ILO Arbeitsmigration 
explizit in einem multilateralen Rahmen, aber 
auch durch internationale Übereinkommen. 
Beispielsweise ist das Übereinkommen über 
Wanderarbeiter (Neufassung), 1949 (Nr. 97), 
oder C097, ein verbindliches internationales 
Abkommen. Es bezieht sich auf Migration im 
Allgemeinen, und insbesondere auf das Wohl-
ergehen von Personen, die auf der Suche nach 
Arbeit in anderen Ländern freiwillig ihre Her-
kunftsländer verlassen. In dem Übereinkom-
men werden auch weitere Fragen in Bezug auf 
Migration, Immigration, Emigration und Tran-
sit erfasst. Das Übereinkommen liefert eine 
allgemeine Definition der Rechte von Wander-

arbeitern und setzt sich für Gleichbehandlung, 
Nicht-Diskriminierung und Chancengleichheit 
ein (ILO 2012). Die Vertragsstaaten werden 
auch aufgefordert, legale Arbeitsmigranten mit 
den Arbeitskräften im eigenen Land gleichzu-
stellen. Dies gilt unter anderem für Arbeitsbe-
dingungen, Transferleistungen und Steuern, 
Mitgliedschaft in Gewerkschaften und für 
Tarifverhandlungen. In diesem Fall haben nur 
wenige afrikanische Mitgliedsländer der ECO-
WAS, der EAC und der SADC (Tabellen 1-3) 
dieses Übereinkommen ratifiziert. Die Ver-
bindlichkeit des Abkommens und die daraus 
resultierenden Verpflichtungen sind eine Er-
klärung dafür, dass diese Länder zögern, es zu 
ratifizieren. Strittige Themen insbesondere bei 
Aufnahmeländern und den dortigen Regierun-
gen sind unter anderem die Ausweitung von 
Steuervorteilen auf Migranten (insbesondere 
ohne Ausweispapiere), sowie die Arbeitsplatz-
garantie und Gleichbehandlung.

tabelle 2 Ratifizierung migrationsbezogener internationaler Rechtsinstrumente durch EAc-Länder. 
Stand: Juli 2016

Land IcpRMW 1) IccpR 2) ILo co97 3) pSR 4) unESco RcRAQ 5) African charter

Datum # Datum Datum Datum Datum Datum

Burundi X
VS  

09.05.1990
X

VS  
15.03.1971

Ratifiziert  
21.01.1986

Ratifiziert  
28.07.1989

Kenia X
VS  

01.05.1972
Ratifiziert  
30.11.1965

VS  
13.11.1981

X
Ratifiziert  
23.01.1992

Ruanda VS  
15.12.2008

VS  
16.04.1975

X
VS  

03.01.1980
Ratifiziert 
06.07.1987

Ratifiziert  
15.07.1983

tansania 
Sansibar §

X
VS  

11.06.1976

Ratifiziert  
22.06.1964

VS  
04.09.1968

X
Ratifiziert  
18.02.1984

vereinigte 
Republik 
tansania §

X X

uganda VS  
14.11.1995

VS  
21.06.1975

X
VS  

27.09.1976
X

Ratifiziert  
10.05.1986

Südsudan X X X X X X

Quelle: Von den Autoren aus verschiedenen Quellen zusammengestellt
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Legende
VS Vertragsstaat
UZ Unterzeichner
X Keine Ratifizierung/ keine Maßnahmen
1) Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen, 

1990 (A/RES/45/158)
2) Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte, 1966
3) ILO-Übereinkommen (Nr. 97) über Wanderarbeiter (Neufassung), 1949
4) Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, 1967
5) Regionales Übereinkommen über die Anerkennung von Studien, Zertifikaten, Diplomen und Graden und anderer akade-

mischer Qualifikationen im Hochschulbereich in den afrikanischen Staaten, 1981
# Ratifizierung/Beitritt/Unterzeichnung/Tag der Hinterlegung (TT.MM.JJJJ)
§ Ratifiziert vor dem Zusammenschluss zu Tansania

Die Internationale Konvention zum Schutz 
der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und 
ihrer Familienangehörigen (ICPRMW, A/
RES/45/158) zielt darauf ab, dass Arbeitsmig-
ranten nicht diskriminiert und ihre Menschen-
rechte geachtet werden, das gilt auch für die 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer sowie das 
Versammlungsrecht und die Redefreiheit in 
Gastländern. Die ICPRMW dient auf der einen 
Seite dem Schutz von Arbeitsmigranten, auf 
der anderen Seite werden jedoch auch Maß-
nahmen zur Bekämpfung der illegalen Migra-
tion eingefordert. Dies betrifft insbesondere 
den Menschenhandel, aber auch irreführende 
Informationen, die zur illegalen Migration 
verleiten. Zum Stand der Ratifizierung der 
ICPRMW und des Beitritts zu dieser Konven-
tion durch Mitgliedstaaten der afrikanischen 
RECs und im Hinblick auf den afrikanischen 
Kontinent insgesamt lässt sich eine interes-
sante Beobachtung machen: Einerseits haben 
verhältnismäßig viele Staaten Menschenrechts-
instrumente wie den ICCPR ratifiziert bzw. 
sind ihm beigetreten, andererseits wurde die 
ICPRMW, die insbesondere für die Probleme 
von Wanderarbeitern und ihren Familienmit-
gliedern entwickelt wurde und diese behan-
delt, vor allem in der EAC und der SADC von 
wesentlich weniger Staaten ratifiziert. Ledig-
lich die Mitgliedstaaten der ECOWAS zeigen 
bei diesem internationalen Übereinkommen 
mehr Engagement: acht von 15 Mitgliedstaaten 
sind Vertragsstaaten der Konvention, jedoch 
sind nur fünf von den 15 Staaten Unterzeich-
ner während zwei bislang keine Maßnahmen 

ergriffen haben. Im Vergleich dazu sind nur 
zwei von sechs EAC-Staaten Vertragsstaaten 
der ICPRMW während die andern vier keine 
Maßnahmen eingeleitet haben. In der SADC-
Region sind nur vier von 15 Mitgliedstaaten 
Vertragsstaaten der ICPRMW, und die anderen 
11 haben keine Maßnahmen ergriffen. Dass in 
Westafrika mehr Staaten die ICPRMW ratifi-
ziert haben, deckt sich mit dem vergleichswei-
se fortschrittlichen System des Migrationsma-
nagements in dieser Region und erklärt dieses. 
Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt 
darauf zurückkommen. 

Das Regionale Übereinkommen von 1981 über 
die Anerkennung von Studien, Zertifikaten, 
Diplomen und Graden und anderer akademi-
scher Qualifikationen im Hochschulbereich 
in den afrikanischen Staaten der UNESCO 
(UNESCO Regional Convention on the Re-
cognition of Studies, Certificates, Diplomas, 
Degrees and other Academic Qualifications in 
Higher Education, RCRAQ) wurde bisher nur 
von wenigen Mitgliedstaaten der ECOWAS, der 
EAC und der SADC ratifiziert. Es hat jedoch de 
facto Konsequenzen für die Arbeitsmigration 
und für Programme wie das TMP (Tabelle 1-3). 
Standardisierte Qualifikationen innerhalb von 
Regionen und auf dem afrikanischen Konti-
nent versprechen Qualität und Kompetenz 
mobiler Fachkräfte, auch wenn sie potenziell 
diejenigen ausgrenzen, die nicht so qualifiziert 
sind oder keine entsprechende Ausbildung 
haben.

sef: Studie – Regionale Migrationspolitik auf dem afrikanischen Kontinent. Aktuelle Situation und Zukunftsperspektiven
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tabelle 3 Ratifizierung migrationsbezogener internationaler Rechtsinstrumente durch SADc-Länder. 
Stand: Juli 2016

Land IcpRMW 1) IccpR 2) ILo co97 3) pSR 4) unESco RcRAQ 5) African charter

Datum # Datum Datum Datum Datum Datum

Angola X
VS 

10-01-1992
X

VS 
23-06-1981

X
Ratifiziert 
02-03-1990

Botswana X
VS 

08-09-2000
X

VS 
06-01-1969

X
Ratifiziert 
17-07-1986

Demokratische 
Republik 
Kongo

X
VS 

01-11-1976
X

VS 
13-01-1975

X
Ratifiziert 
20-07-1987

Lesotho VS 
16-09-2005

VS 
09-09-1992

X
VS 

14-05-1981
Ratifiziert 
13-09-1982

Ratifiziert 
10-02-1992

Madagaskar VS 
13-05-2015

VS 
21-06-1971

Ratifiziert 
14-06-2001

X X
Ratifiziert 
09-03-1992

Malawi X
VS 

22-12-1993
Ratifiziert 
22-03-1965

VS 
10-12-1987

X
Ratifiziert 
17-11-1989

Mauritius X
VS 

12-12-1973
Ratifiziert 
02-12-1969

X X
Ratifiziert 
19-06-1992

Mosambik VS 
19-08-2013

VS 
21-07-1993

X
VS 

01-05-1989
X

Ratifiziert 
22-02-1989

namibia X
VS 

28-11-1994
X

VS 
17-02-1995

X
Ratifiziert 
30-07-1992

Seychellen VS 
15-12-1994

VS 
05-05-1992

X
VS 

23-04-1980
Beitritt 

27-08-1998
Ratifiziert 
13-04-1992

Südafrika X
VS 

10-12-1998
X

VS 
12-01-1996

X
Ratifiziert 
09-07-1996

Swasiland X
VS 

26-03-2004
X

VS 
28-01-1969

Ratifiziert 
19-11-1998

Ratifiziert 
15-09-1995

tansania. 
Sansibar § X

VS 
11-06-1976

Ratifiziert 
22-06-1964

VS 
04-09-1968

X
Ratifiziert 
18-02-1984vereinigte 

Republik 
tansania §

X X
Ratifiziert 
12-07-1983

Sambia X
VS 

10-04-1984
Ratifiziert 
02-12-1964

VS 
24-09-1969

Ratifiziert 
25-04-1983

Ratifiziert 
10-01-1984

Simbabwe X
VS 

13-05-1991
X

VS 
25-08-1981

X
Ratifiziert 
30-05-1986

Quelle: Von den Autoren aus verschiedenen Quellen zusammengestellt

Legende
VS Vertragsstaat
UZ Unterzeichner
X Keine Ratifizierung/ keine Maßnahmen
1) Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen, 

1990 (A/RES/45/158)
2) Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte, 1966
3) ILO-Übereinkommen (Nr. 97) über Wanderarbeiter (Neufassung), 1949
4) Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, 1967
5) Regionales Übereinkommen über die Anerkennung von Studien, Zertifikaten, Diplomen und Graden und anderer akade-

mischer Qualifikationen im Hochschulbereich in den afrikanischen Staaten, 1981
# Ratifizierung/Beitritt/Unterzeichnung/Tag der Hinterlegung (TT.MM.JJJJ)
§ Ratifiziert vor dem Zusammenschluss zu Tansania
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Neben dem ICCPR haben Mitgliedstaaten der 
ECOWAS, der EAC und der SADC nur zwei 
weitere der in Tabelle 1-3 präsentierten inter-
nationalen Rechtsinstrumente ähnlich häufig 
ratifiziert: das Protokoll über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge (PSR) von 1967 und die 
Afrikanische Charta der Menschenrechte und 
der Rechte der Völker von 1981, die 1986 in 
Kraft trat. Als Leiter und Koordinator von 
Maßnahmen zum Schutz von Flüchtlingen und 
Asylsuchenden sowie zur Lösung ihrer Proble-
me ist der Hohe Flüchtlingskommissar der Ver-
einten Nationen (UN High Commissioner for 
Refugees, UNHCR) für das PSR zuständig. Das 
Engagement des UNHCR sicherzustellen, dass 
Menschen ihr Recht auf eine sichere Zuflucht 
wahrnehmen und in anderen Staaten Asyl 
suchen können, ergibt sich aus der Zielsetzung, 
die Rechte und das Wohlergehen von Flüchtlin-
gen zu gewährleisten. Die Arbeit des UNHCR 
ist für die nationale und regionale Migrations-
politik relevant, weil sie dazu beiträgt, Flücht-
linge in dritten Ländern zu integrieren oder 
sie dort neu anzusiedeln, und gleichzeitig zu 
gewährleisten, dass zur Migration gezwungene 
Menschen weiterhin die Option haben, freiwil-
lig in die Heimat zurückzukehren. Sämtliche 
ECOWAS-Staaten sind Vertragsstaaten des 
PSR (Tabelle 1). Nur einer von sechs EAC-Mit-
gliedstaaten (Tabelle 2) und zwei der 15 SADC-
Staaten (Tabelle 3) haben keine Maßnahmen in 
Bezug auf das Rechtsinstrument ergriffen. 

Auf dem afrikanischen Kontinent sorgt die 
Afrikanische Charta der Menschenrechte und 
der Rechte der Völker von 1981 dafür, dass 
Individuen das Recht auf Freizügigkeit und 
Aufenthaltsfreiheit innerhalb eines Staates 
genießen, sowie das Recht, jedes Land – ein-
schließlich ihres Heimatlands – zu verlassen, 
und dorthin zurückzukehren. Sämtliche Mit-
gliedstaaten der ECOWAS, der EAC und der 
SADC haben die Afrikanische Charta ratifiziert, 
wieder mit Ausnahme des Südsudans in der 
EAC. Millard (2008) weist darauf hin, dass 
internationale Verträge wie die Afrikanische 
Charta nur Wirkung zeigen, wenn alle Staaten 
sie ratifizieren, und wenn – was besonders 
wichtig ist – die nationalen Gesetze wirkungs-
voll überarbeitet werden, um die Verträge zu 
erfüllen. Diese Pakte entwickeln keine eigene 
Gesetzeskraft: sie müssen in nationales Recht 
übernommen und durchgesetzt werden. In den 
folgenden Unterabschnitten gehen wir de-
taillierter auf die drei ausgewählten RECs ein 
und untersuchen die Migrationsgesetzgebun-
gen, die dort existieren. Außerdem wollen wir 
herausfinden, ob die RECs und ihre jeweiligen 
Mitgliedstaaten Bestrebungen auf dem Konti-
nent unterstützen, wirkungsvolle Systeme zum 
Migrationsmanagement einzurichten, wie sie 
in internationalen und kontinentalen Rechtsin-
strumenten und Programmen verankert sind.

2.4 Migrationsgesetzgebung und politische Initiativen in der EcoWAS

Die ECOWAS wurde 1975 durch den Vertrag 
von Lagos gegründet. Ziel war die Freizügigkeit 
des Güter-, Kapital- und Personenverkehrs 
und das Aufenthalts- und Niederlassungsrecht 
für die Bürger in allen 15 Mitgliedstaaten. 4 Seit 
ihrer Gründung hat die ECOWAS ihre Mit-
gliedstaaten dazu aufgefordert, die Bürger der 
Region von der Visumspflicht und der Pflicht 
auf Aufenthaltsgenehmigung zu entbinden, 

und ihnen zu gestatten, in den Mitgliedstaa-
ten zu arbeiten oder einer Geschäftstätigkeit 
nachzugehen. 

Das Protokoll über den freien Personen-
verkehr, das Recht zum Aufenthalt und zur 
Niederlassung von 1979 ist der rechtliche 
Rahmen für den freien Personenverkehr in 
der ECOWAS. 5 Der Implementierungszeit-

sef: Studie – Regionale Migrationspolitik auf dem afrikanischen Kontinent. Aktuelle Situation und Zukunftsperspektiven

4 Folgende 15 Staaten sind Mitglieder der ECOWAS: Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kap Verde, Liberia, Mali, 
Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone und Togo.

5 Vier Zusatzprotokolle ergänzen dieses Protokoll: Das Zusatzprotokoll A/SP.1/7/85 über den Verhaltenskodex zur Durchführung des Protokolls 
über den freien Personenverkehr, das Recht zum Aufenthalt und zur Niederlassung von 1985; das Zusatzprotokoll A/SP.1/7/86 über die Zweite 
Phase (Recht auf Aufenthalt) des Protokolls über den freien Personenverkehr, das Recht zum Aufenthalt und zur Niederlassung von 1986; das 
Zusatzprotokoll A/SP.1/6/89 zur Änderung und Ergänzung der Bestimmungen von Artikel 7 des Protokolls über den freien Personenverkehr, das Recht 
zum Aufenthalt und zur Niederlassung von 1989; das Zusatzprotokoll A/SP.2/5/90 zur Durchführung der Dritten Phase (Recht auf Niederlassung) des 
Protokolls über den freien Personenverkehr, das Recht zum Aufenthalt und zur Niederlassung von 1990. Die Zusatzprotokolle erweitern, definieren 
und erläutern detailliert einige Abschnitte des Protokolls wie beispielsweise Artikel 7 und Aspekte der phasenweisen Durchführung des Protokolls.
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plan des Protokolls umfasste drei Phasen: 
das Einreiserecht und die Abschaffung der 
Visumspflicht (Phase I von 1980 bis 1985); das 
Aufenthaltsrecht (Phase II von 1985 bis 1990); 
und das Niederlassungsrecht (Phase III von 
1990 bis 1995). In Phase I (1980 ratifiziert) 
erhielten Bürger der ECOWAS-Mitgliedstaaten 
das Recht auf Einreise ohne Visum für einen 
Zeitraum von 90 Tagen, unter der Vorausset-
zung, dass sie gültige Reisedokumente und ein 
internationales Gesundheitszertifikat vorwei-
sen konnten. In Phase II (in Kraft seit 1986) 
erhielten Bürger der Region das Recht, sich in 
allen Mitgliedstaaten aufzuhalten und dort zu 
arbeiten. 1992 wurde der Vertrag von 1975 von 
der ECOWAS überarbeitet und sämtliche Hin-
dernisse für die Freizügigkeit des Personen,- 
Kapital-, Güter- und Dienstleistungsverkehrs 
wurden abgeschafft. Dabei wurde auf Artikel 
27 des ursprünglichen Vertrags verwiesen, der 
besagt, dass die Bürger der Region das Recht 
auf Einreise, Aufenthalt und Niederlassung 
erhalten sollen. 

Andere regionale Rechtsinstrumente zur Mi-
gration, wie beispielsweise der Gemeinsame 
Ansatz zur Migration der ECOWAS (ECOWAS 
Common Approach on Migration), beschleu-
nigen die Umsetzung des oben erwähnten 
Protokolls. Der Gemeinsame Ansatz ist das 
politische Grundsatzpapier der ECOWAS zur 
regionalen Migration und betont den Zusam-
menhang zwischen Migration und Entwick-
lung. Ergänzend zum internen rechtlichen 
Rahmen zur Bewegungsfreiheit wird darin 
auch das Thema Flüchtlinge behandelt. Die 
Mobilität in der Region wird gefördert, ebenso 
die legale Migration in Drittländer. Weitere 
Themen sind die illegale Migration, Rechte von 
Migranten, weibliche Migranten und Men-
schenhandel (ECDPM 2010). Im Rahmen des 
Gemeinsamen Konzepts wird auch ein regio-
naler Fonds zur Finanzierung grenzübergrei-
fender Zusammenarbeit eingerichtet und eine 
regionale territoriale Strategie zur Förderung 
von neuem Wachstums und von Entwicklungs-
gebieten eingeführt. Außerdem wird in dem 
Konzept auf die Harmonisierung von Ent-
wicklungs- und Migrationspolitik eingegangen 
sowie auf die Förderung des Dialogs zwischen 
der ECOWAS, den Transit- und den Aufnah-
meländern. Die Mitgliedstaaten haben durch 
die Verabschiedung dieser politischen Strate-
gie gezeigt, dass sie sich für ein gemeinsames 
regionales Vorgehen im Hinblick auf Migration 
und Migrationsmanagement einsetzen. 

Trotz der Hürden bei der Umsetzung von Pha-
se II und insbesondere Phase III des Freizü-
gigkeits-Protokolls (infolge wirtschaftlichen 
Niedergangs und der Vertreibungen aufgrund 
der Kriege in den 1980er und 1990er Jahren) 
hat die ECOWAS die Visumspflicht für Bürger 
der Region bei einem Aufenthalt von mehr als 
90 Tagen abgeschafft. Die ECOWAS-Staaten 
müssen allerdings erst noch Phase III zur 
„Niederlassungsfreiheit“ ratifizieren (ECO-
WAS 1990, zitiert in: Nita 2013), damit Bürger 
der Region das Recht haben, sich in anderen 
Mitgliedstaaten anzusiedeln, Geschäfte zu be-
treiben und dieselben Konditionen zu erhalten 
wie die Staatsangehörigen im entsprechenden 
Mitgliedstaat. Allerdings erleichtern standar-
disierte regionale Reisedokumente und ein 
einheitlicher Pass (der irgendwann den Pass 
des jeweiligen Nationalstaats ersetzen soll), die 
die ECOWAS im Jahr 1985 beziehungsweise 
im Jahr 2000 beschlossen hat, den Grenzüber-
tritt. Dadurch wurde ein eindeutiger rechtli-
cher Rahmen geschaffen, es entstehen gerin-
gere Kosten, und die regionale Migration wird 
letztendlich zunehmen (Adepoju 2007). Bürger 
der ECOWAS-Staaten können nun die gesamte 
Region bereisen, wenn sie eines der folgenden 
Dokumente vorweisen können: das ECOWAS-
Reisedokument, den gemeinsamen Pass der 
ECOWAS oder den jeweiligen nationalen 
Ausweis. Außerdem können Personen, die 
eine Kraftfahrzeugversicherung abgeschlossen 
haben, dank der ECOWAS Brown Card in der 
gesamten Region problemlos fahren. Durch die 
regionale Arbeitsmarkt- und Beschäftigungs-
politik der ECOWAS und den entsprechenden 
Aktionsplan von 2009 (ECOWAS’s Regional 
Labour and Employment Policy and Plan 
of Action of 2009) wird die Flexibilität des 
regionalen Arbeitsmarkts und die Humankapi-
talentwicklung unterstützt (Africa and Europe 
in Partnership 2012). Diese Politik wird zwar 
nur in geringem Umfang umgesetzt, den-
noch haben sich die Minister der Region zur 
Förderung der Rechte von Arbeitsmigranten 
verpflichtet, und sie arbeiten in den Bereichen 
Arbeitsmigration und geografische und berufli-
che Mobilität zusammen. 

Das ECOWAS-Protokoll zur Freizügigkeit trat 
in Kraft, als Westafrika gerade im Vergleich 
zu Nigeria einen wirtschaftlichen Niedergang 
erlebte (Adepoju 2011). Infolgedessen wurden 
durch den Erdölboom in Nigeria Fachkräfte 
und ungelernte Arbeitskräfte aus Kamerun, 
dem Tschad sowie aus Ghana und Mali ange-

2. Regionale Migrationspolitik in Afrika. Die aktuelle Situation
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zogen. Nach dem Ölboom widerrief Nigeria 
die Artikel 4 und 27 des Freizügigkeits-Pro-
tokolls und wies mehr als eine Million dieser 
Arbeitsmigranten aus (Adepoju 2009). Der 
Deportation dieser meist ohne Ausweispapie-
re eingereisten Migranten folgte ein weiterer 
Präzedenzfall in Ghana. Dort wurden aufgrund 
wirtschaftlicher Spannungen etwa 500.000 
Nigerianer ausgewiesen. Nigeria und Ghana 
sind keine isolierten Fälle, wenn es um die 
Ausweisung von Migranten geht. Auch Länder 
wie Côte d’Ivoire und Senegal haben gele-
gentlich tausende Migranten ausgewiesen. 
Die Umsetzung des Freizügigkeits-Protokolls 
in der ECOWAS-Region ist daher nicht ohne 
Rückschläge verlaufen (Adeniran 2014). Ins-
gesamt betrachtet wird das Protokoll trotz der 
Rechte, die es Bürgern der Region zuerkennt, 
nur zögerlich umgesetzt (Deacon et al. 2011). 
Doch trotz dieser Ungereimtheiten hat das 

Protokoll die Arbeitsmigration beschleunigt; 
es ist das umfassendste, erfolgreich umgesetzte 
politische Rahmenkonzept zur Freizügigkeit in 
Afrika (Mengelkoch 2001). 

Obwohl einige Mitgliedstaaten Bürger der 
Region gelegentlich ausweisen oder ihnen die 
Ausweisung androhen, sind die ECOWAS-
Staaten grundsätzlich mit zentralen internati-
onalen und regionalen Menschenrechtsüber-
einkommen zur Migration einverstanden und 
wenden diese an. Kann man dasselbe von der 
EAC und der SADC behaupten? Im nächsten 
Unterabschnitt wird die Migrationsgesetz-
gebung in der EAC untersucht. Außerdem 
wird analysiert, in welchem Umfang die EAC 
Bestrebungen zum Migrationsmanagement auf 
dem Kontinent im Sinne internationaler und 
auf den Kontinent bezogener Rechtsinstru-
mente unterstützt.

2.5 Migrationsgesetzgebung und politische Initiativen in der EAc

Die drei Gründerstaaten der Ostafrikanischen 
Gemeinschaft (Kenia, Tansania und Uganda) 
wurden früher von Großbritannien regiert und 
bildeten 1895 das Protektorat Britisch-Ostafri-
ka. Sie setzten ihre Zusammenarbeit auch nach 
der Unabhängigkeit im Spannungsfeld von 
Konflikten in Somalia, Sudan, Uganda, Ruanda 
und Burundi und angesichts der Hungersnot in 
Äthiopien fort. Bis 1948 hatten die drei Staaten 
ein Ostafrikanisches Hochkommissariat (East 
African High Commission) eingerichtet und 
boten im Rahmen einer Zentralen Gesetzge-
benden Versammlung (Central Legislative As-
sembly) gemeinsame Dienstleistungen in den 
Bereichen Steuerrecht, Bildung und Landwirt-
schaft an. Bis heute kommt es in der Region 
durch gewaltsame Vertreibung infolge kriegeri-
scher Auseinandersetzungen, wie beispielswei-
se in Burundi, Somalia und dem Südsudan. 

Nach der Wiederbelebung der EAC im Jahr 
2000 ist die Zahl der Mitglieder auf sechs 
gestiegen. Als letztes Mitglied ist im April 
2016 der Südsudan hinzugekommen. 6 Die 
EAC strebt derzeit eine Währungsunion an. 

Die entsprechenden Maßnahmen beinhalten 
einen gemeinsamen ostafrikanischen Pass und 
eine gemeinsame Flagge, frei austauschbare 
Währungen und ein Doppelbesteuerungsab-
kommen. 

Im Allgemeinen müssen Bürger, wenn sie in 
einen anderen EAC-Mitgliedstaat einreisen, 
gültige Reisedokumente vorweisen. Jedes der 
folgenden fünf Reisedokumente wird akzep-
tiert: eine befristete Aufenthaltsgenehmigung, 
ein konventionelles Reisedokument, ein Rück-
kehrausweis, ein nationaler Pass oder der EAC-
Pass. Bürger der Region, die einen EAC-Pass 
besitzen, können innerhalb eines Zeitraums 
von sechs Monaten beliebig oft einreisen. Die 
EAC-Mitgliedstaaten sind übereingekommen, 
Bürgern der Region das Aufenthalts- und Nie-
derlassungsrecht zu gewähren, und sie haben 
für eine Harmonisierung des Arbeits- und Be-
schäftigungsrechts gesorgt. Außerdem haben 
sich die Mitgliedstaaten darauf verständigt, In-
formationen zu Beschäftigungsmöglichkeiten 
auszutauschen, ein ostafrikanisches Zentrum 
für Produktivität und Beschäftigungsförderung 
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6 Die sechs Mitgliedstaaten der EAC sind Burundi, Kenia, Uganda, Ruanda, Südsudan und Tansania.
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7 Nach der Wiederbelebung im Jahr 2000.

einzurichten und Ausbildungsmöglichkeiten 
für Bürger der Mitgliedstaaten anzubieten 
(IOM 2007). 

Das Protokoll zur Gründung des Gemeinsamen 
Markts der EAC (nachfolgend: Protokoll zum 
Gemeinsamen Markt), das am 1. Juli 2010 in 
Kraft trat, garantiert fünf regionale „Freihei-
ten“: die Freizügigkeit des Güter-, Personen-, 
Arbeitskräfte-, Dienstleistungs- und Kapital-
verkehrs und zwei spezielle Migrationsrechte: 
das Aufenthalts- und das Niederlassungsrecht 
(Protokoll zum Gemeinsamen Markt, 2010: 
Artikel 2. 4; siehe auch EAC-Vertrag: Artikel 
76 und 104). Das Protokoll zum Gemeinsamen 
Markt unterscheidet bei Personen, die Grenzen 
überschreiten, zwischen Individuen, Arbeits-
kräften und Selbstständigen. Für jede Perso-
nengruppe gibt es spezielle Vorschriften (siehe 
beispielsweise Artikel 10 und 13 und Anhänge 
des Protokolls zum Gemeinsamen Markt). In 
Anhängen zum Protokoll zum Gemeinsamen 
Markt werden unter anderem die visumsfreie 
Einreise, der freie Personenverkehr und das 
Aufenthaltsrecht sowie der volle Schutz von 
Bürgern der Region auf dem Gebiet eines Ver-
tragsstaats geregelt (Protokoll zum Gemein-
samen Markt, 2010: Artikel 7, 10, 13 und 14). 
Anhang II beispielsweise regelt das Recht auf 
Freizügigkeit in der Region für Arbeitskräfte 
und ihre Familienangehörigen. 

Nach der Ratifizierung des Protokolls zum 
Gemeinsamen Markt schafften Kenia und 
Ruanda die Vorschriften zur Beantragung 
einer Arbeitserlaubnis für Bürger von Mit-
gliedstaaten ab. Außerdem ist es den Bürgern 
aus Kenia, Ruanda und Uganda gestattet, beim 
Grenzübertritt in eines dieser Länder nur ihre 
entsprechenden nationalen Pässe vorzulegen 
(Oucho 2013). Diese drei Länder geben auch 
nur ein einziges gemeinsames Touristenvisum 
aus und haben somit eine Unterregion für 
internationales Reisen geschaffen. Ein einziges 
gemeinsames Einreise- und Ausreisedoku-
ment erleichtert die Verfahren zur Erteilung 
von Einreise- und Arbeitsgenehmigungen in 
der EAC. Die EAC hat jedoch noch kein regio-
nales Protokoll zum freien Verkehr von Per-
sonen, Arbeitskräften, Dienstleistungen und 

zum Recht auf Aufenthalt und Niederlassung 
formuliert, wie es der EAC-Vertrag vorsieht 
(EAC-Vertrag: Artikel 104.2). 

Für einen relativ „neuen“ 7 regionalen Zusam-
menschluss sind die Fortschritte, die die EAC 
in Bezug auf die Realisierung der Freizügigkeit 
gemacht hat, durchaus bemerkenswert. Die 
bisherigen Erfolge, unter anderem die fünf 
erwähnten Reisedokumente, ein einziges ge-
meinsames Touristenvisum für Kenia, Ruanda 
und Uganda sowie die Niederlassungsfreiheit 
lassen sich großenteils aus dem Protokoll zum 
Gemeinsamen Markt ableiten und stellen 
daher einen entscheidenden Fortschritt für die 
Bewegungsfreiheit dar. Dieser Fortschritt hat 
zudem stattgefunden, obwohl die EAC-Länder 
für internationale Rechtsinstrumente, insbe-
sondere für die ICPRMW (wie in Tabelle 2 er-
sichtlich), anscheinend nur geringes Interesse 
gezeigt haben. Das Engagement für internatio-
nale Übereinkommen in Bezug auf Migration 
ist in dieser Region zwar weniger ausgeprägt 
als das Engagement in der ECOWAS. Im Ge-
gensatz zu letzterer hat es in der EAC jedoch 
keine Massenvertreibungen von Bürgern der 
Region aus einem Mitgliedstaat gegeben. 
Die einzige Ausnahme war die, 2013 erfolgte 
Vertreibung hunderter Ugander und Ruander 
aus Tansania (The Africa Report 2013). Diese 
Vertreibungen sind jedoch auf Spannungen 
innerhalb der EAC zurückzuführen, wobei 
Tansania Kenia, Uganda und Ruanda (alias 
die „Koalition der Willigen“, siehe z.B. Nshim-
bi 2016) beschuldigte, Treffen abzuhalten 
und Projekte durchzuführen, ohne Tansania 
und Burundi zu beteiligen. Dadurch wird das 
politische Risiko deutlich, das entsteht, wenn 
innerhalb des regionalen Rahmens bilatera-
le oder trilaterale Vereinbarungen getroffen 
werden. 

Im folgenden Unterabschnitt untersuchen wir 
die Migrationsgesetzgebung in der SADC und 
überprüfen, inwieweit die internationale Mig-
rationsgesetzgebung und die Gesetzgebung auf 
dem afrikanischen Kontinent in dieser Regi-
on, in der es häufig zu Vertreibungen kommt, 
aufgegriffen werden. 

2. Regionale Migrationspolitik in Afrika. Die aktuelle Situation
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2.6 Migrationsgesetzgebung und politische Initiativen in der SADc

Die Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen 
Afrika (Southern African Development Com-
munity, SADC) besteht derzeit aus 15 Mit-
gliedstaaten. Sie entstand aus der 1980 von 
neun Mitgliedern gegründeten Konferenz zur 
Koordinierung der Entwicklung im Südlichen 
Afrika (Southern African Development Co-
ordination Conference, SADCC) 8, die darauf 
abzielte, die wirtschaftliche Zusammenarbeit 
der Frontstaaten gegen das Apartheids-Süd-
afrika zu stärken. Gegen Ende der Kämpfe 
in Südafrika wurde aus der SADCC 1992 die 
SADC. 9 

Der SADC-Vertrag enthält Regelungen zur 
Beseitigung von Hindernissen, die der Frei-
zügigkeit für Arbeitskräfte und Menschen 
generell in der Region im Wege stehen 
(SADC-Vertrag, 1992: 6). Im Entwurf des 
Protokolls von 2005 zur Erleichterung des 
freien Personenverkehrs in der SADC-Region 
(2005 Draft Protocol on the Facilitation of 
Movement of Persons in SADC) ist die Umset-
zung der Bestimmungen des SADC-Vertrags 
zur Freizügigkeit des Personenverkehrs in der 
Region geregelt. Das Protokoll enthält auch 
die Verpflichtung, die Bemühungen der AU 
zur Freizügigkeit in der geplanten AEC zu 
unterstützen (Protokoll zur Erleichterung des 
freien Personenverkehrs, 2005: 1). 

Insgesamt beseitigt das Protokoll zur Erleich-
terung des freien Personenverkehrs nach und 
nach Hindernisse für die Freizügigkeit in der 
Region. Bürgern der Region ist demnach die 
visumfreie Einreise zu rechtlich zulässigen 
Zwecken und Besuchen für einen Zeitraum 
von maximal drei Monaten gestattet (Proto-
koll zur Erleichterung des freien Personenver-
kehrs, 2005: 3). Bis Juni 2016 hatten jedoch 
nur sechs SADC-Staaten – Botswana, Lesotho, 
Mosambik, Südafrika, Swasiland und Sam-
bia – das Protokoll ratifiziert. Der Prozess um 
dieses Protokoll kam, seit es 2005 entworfen 
worden war, zum Stillstand, mit Ausnahme 
der Ratifizierung durch Sambia im März 2013. 
Das Protokoll war ursprünglich auf Freizü-

gigkeit fokussiert, wogegen sich sofort in den 
am meisten entwickelten Ländern der Region 
– Südafrika, Botswana und Namibia – Wi-
derstand regte. Diese Länder forderten einen 
anderen Namen, der einen stärkeren Schwer-
punkt auf das politisch akzeptablere Konzept 
der „Erleichterung“ legte. Das Protokoll ist 
bis heute nicht in Kraft, weil das erforderliche 
Minimum an Ratifizierungen (zwei Drittel) 
noch nicht erreicht wurde. Zudem gesteht es 
Bürgern der Region das gleiche Recht zu, das 
andere Personen, die nicht im Besitz eines 
regionalen Ausweises sind, bei einem Besuch 
vieler SADC-Mitgliedstaaten bereits haben. 
Nordamerikanische und europäische Bürger 
beispielsweise können bereits für maximal 
drei Monate visumfrei nach Südafrika, Bots-
wana und Namibia einreisen. Ein wichtiger 
Schwerpunkt des Protokolls ist auch der 
Austausch von personenbezogenen Daten zu 
Sicherheitszwecken (Artikel 11). Dabei geht es 
darum, einen regionalen Rahmen zur Verbre-
chensbekämpfung und für nachrichtendienst-
liche Erkenntnisse zu schaffen. Die regionale 
Governance aus Sicherheitsgründen steht hier 
stärker im Fokus als der Entwicklungsbedarf, 
für den menschliche Mobilität erforderlich ist. 

Solange das Protokoll zur Erleichterung des 
freien Personenverkehrs nicht in Kraft ist, 
regeln nationale Einwanderungsgesetze und 
bilaterale Abkommen die Arbeitsmigration 
im südlichen Afrika. Die nationale Einwan-
derungsgesetzgebung ist jedoch vor allem 
an Sicherheitsbelangen orientiert. Oder, wie 
es in einer Stellungnahme des namibischen 
Regierungssprechers zum Ausdruck kommt: 
das Gesetz zur Einwanderungskontrolle von 
1993 (Immigration Control Act 1993) wurde 
entworfen, „um Kriminellen den Zugang zum 
Land zu verwehren oder sie auszuweisen“ 
(Hough, 1996, S. 53). In Abschnitt 26.3(e) 
des Gesetzes heißt es, dass nicht-namibische 
Staatsbürger nur in Namibia arbeiten dür-
fen, wenn solche Ausländer „voraussichtlich 
keinerlei Arbeitsverhältnis, Unternehmen, 
Beruf oder Beschäftigung anstreben, in denen 
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8 Gründungsmitglieder waren Angola, Botswana, Mosambik, Tansania, Sambia, Lesotho, Malawi und Swasiland. Aktuelle Mitgliedstaaten der SADC 
sind: Angola, Botswana, die Demokratische Republik Kongo (DRK), Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mosambik, Namibia, Seychellen, Südafrika, 
Swasiland, Tansania, Sambia und Simbabwe.

9 Frontstaaten gegen Apartheid-Südafrika (Front Line States, FLS) waren Angola, Botswana, Mosambik, Tansania und Sambia.
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bereits eine ausreichende Anzahl von Perso-
nen tätig ist“ (zitiert in Mengelkoch 2001, S. 
29; eigene Übersetzung). In Botswana heißt 
es in Abschnitt 23(7) des Einwanderungsge-
setzes von 2010 (Nr.3 von 2011), dass „das 
entsprechende Gremium bei der Genehmi-
gung einer Aufenthaltserlaubnis vor allem 
die Interessen Botswanas zu berücksichtigen 
hat“ (eigene Übersetzung). Staatsangehörige 
der SADC-Länder müssen daher eine Ar-
beitserlaubnis beantragen, bevor sie sich in 
dem Land einen Arbeitsplatz suchen können. 
Auch in Simbabwe schreibt das überarbeitete 
Einwanderungsgesetz von 1999 (Nr. 8 von 
2000), Abschnitt 41.3(a)(ii) vor, dass Bürger 
der Region sich einen Arbeitsplatz besorgen 
müssen, bevor sie in Simbabwe einreisen. 

Trotz dieser nationalen Migrationsgesetze 
billigten die SADC-Mitgliedstaaten einen 
Aktionsplan zur Regionalen Arbeitsmigrati-
on 2013-2015, die erste wirkliche regionale 
Initiative zur Arbeitsmigration (SADC Regi-
onal Labour Migration Action Plan 2013-
2015). Mit dem Aktionsplan haben sich die 
SADC-Mitglieder verpflichtet, ihre Daten-
erfassungssysteme im Bereich Arbeitsmarkt 
sowie die Einwanderungspolitik und -gesetz-
gebung zu harmonisieren und sich um die 
gesundheitlichen Probleme der Migranten in 
der Region zu kümmern. Außerdem wurden 
auf dem 34. Gipfeltreffen der SADC-Staats- 
und Regierungschefs 2014 zwei Dokumen-
te unterzeichnet, die für die Migration in 
der Region wichtig sind: der Entwurf eines 
politischen Konzepts zur Arbeitsmigration 
in den SADC-Staaten (Draft SADC Labour 
Migration Policy Framework), durch das ein 
angemessenes Management der Arbeitsmi-
gration in der Region gefördert wird (2014: 
Artikel 3.1) und das SADC-Protokoll zu Be-
schäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik (SADC 
Protocol on Employment and Labour), das 
ausgearbeitet wurde, um die Politik in den 
Bereichen Beschäftigung, Arbeitsmarkt und 
soziale Sicherheit strategisch zu begleiten und 
politische Maßnahmen zu fördern, die die 
regionale Arbeitskräftemobilität erleichtern. 
Diese Rechtsinstrumente müssen erst noch 
ratifiziert werden, und leider lehrt die Erfah-
rung mit dem Protokoll zur Erleichterung des 

freien Personenverkehrs, dass die Ratifizie-
rung sich durchaus noch verzögern kann. 

Unabhängig von nationalen Gesetzen schlie-
ßen SADC-Mitglieder auch bilaterale Abkom-
men ab. So gibt es z.B. zwischen Südafrika 
und Botswana, Lesotho, Mosambik, Swasiland 
und Simbabwe jeweils gegenseitige Absichts-
erklärungen (Memoranda of Understanding, 
MOU), die den Arbeitskräfteaustausch unter-
einander erleichtern. Bilaterale Abkommen 
zwischen Südafrika und Botswana, bzw. mit 
Lesotho und Swasiland, enthalten jeweils 
Beschäftigungsmöglichkeiten und Regelungen 
für die Rückführung ehemaliger Wanderar-
beiter. In dem MOU zwischen Südafrika und 
Lesotho zur Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Arbeitsmarktpolitik geht es beispielsweise 
unter anderem um Streitschlichtung, sozialen 
Dialog und Maßnahmen der sozialen Siche-
rung, Entschädigung bei Berufskrankheiten 
und Arbeitsunfällen für Bürger beider Länder, 
die in einem der Länder arbeiten. 

Genau diese MOUs werden vor allem im 
südafrikanischen Bergbau- und Agrarsektor 
bei der Beschäftigung regionaler Arbeitskräfte 
angewendet. In einer von uns organisierten 
Fokusgruppe mit führenden Akteuren im 
Bergbausektor in Südafrika wurde bestätigt, 
dass südafrikanische Unternehmen sich diese 
bilateralen Vereinbarungen zunutze machen, 
um Migranten für die Arbeit vor Ort anzuwer-
ben und einige Arbeiter in Bergbaubetrieben 
in Nachbarländern einzusetzen. 10 Die Teil-
nehmer an der Gruppendiskussion stellten 
außerdem fest, dass die MOUs tatsächlich die 
Rekrutierung in südafrikanischen Bergwerken 
erleichtern, obwohl die Arbeiter die darin ent-
haltenen rechtlichen Inhalte und infolgedes-
sen ihre Rechte nicht kennen. Da diese bilate-
ralen Mechanismen einen gangbaren Weg für 
die schnelle Rekrutierung von Arbeitskräften 
mit gleichzeitig weniger Verantwortlichkei-
ten bieten, wird entsprechend weniger Druck 
von Akteuren aus dem Privatsektor ausgeübt, 
transparente regionale Rahmenstrukturen zu 
schaffen. Somit werden auch die Aussichten 
auf eine rechtzeitige Ratifizierung des Proto-
kolls zur Erleichterung des freien Personen-
verkehrs getrübt. 

10 Gruppendiskussion mit: dem Präsidenten der Swaziland Migrant and Mineworkers Association, Herrn Vama Jele; dem Präsidenten der Ex-Miners 
Association of the Mountain Kingdom of Lesotho, Herrn Rantso Mantsi; und dem Präsidenten der Association for Mozambican Miners (AMIMO), Herrn 
Moises Uamusse; im Protea Hotel Hatfield am 17. Januar 2013.
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3. Regionale Migrationspolitik in Afrika. Eine Bewertung

Unsere Analyse hat gezeigt, dass die jeweiligen 
Mitgliedstaaten der ECOWAS, der EAC und 
der SADC sich mit der Unterzeichnung der 
Afrikanischen Charta zumindest nominell auf 
eine regionale Migrationspolitik verpflichtet 
haben. Hinsichtlich der Ratifizierung inter-
nationaler Rechtsinstrumente gibt es jedoch 
Unterschiede. Bei den ECOWAS-Staaten 
liegt die Ratifizierungsrate der ICPRMW, die 
insbesondere auf Migranten und ihre Familien 
ausgerichtet ist, höher. Die meisten ECOWAS-
Staaten haben die ICPRMW ratifiziert. Dies 
deckt sich mit der Beobachtung, dass diese 
Region im Hinblick auf die Realisierung der 
Freizügigkeit von den drei afrikanischen Re-
gionen am besten abschneidet. Die EAC weist 
zwar bei internationalen Rechtsinstrumenten 
eine geringere Ratifizierungsrate auf, trotzdem 
hat die Region große Fortschritte bei der Reali-
sierung der Freizügigkeit gemacht. Auf Grund-
lage des Protokolls über den Gemeinsamen 
Markt hat die Region auch einen regionalen 
Pass eingeführt, der Bürgern der Region, die 
eine Grenze überschreiten wollen, eine ganze 
Reihe von Möglichkeiten bietet. Im Gegensatz 
dazu hat die SADC sich der Freizügigkeit aktiv 
widersetzt. Ein Protokoll, das ursprünglich auf 
Freizügigkeit abzielte, wurde abgeschwächt 
und der Ratifizierungsprozess letztendlich 
verzögert. Dadurch wurde zunehmend der Weg 
für bilaterale Abkommen frei gemacht. 

Vor diesem Hintergrund ist eine allgemeine 
Bewertung des komplexen regionalen und 
kontinentalen Geflechts politischer Strategien 
angebracht. Für den afrikanischen Kontinent 
schlagen die AU und auch eine Reihe regi-
onaler und einzelstaatlicher Initiativen ein 
gemeinsames politisches Konzept zur Einfüh-
rung einer Art Regime zum Migrationsma-
nagement vor, bei dem die Mitgliedstaaten 
gleichzeitig der internationalen Gesetzgebung 
und der Gesetzgebung auf dem Kontinent 
zur menschlichen Mobilität beitreten. Dieser 
Rechtsetzungsprozess scheitert jedoch in der 
Umsetzungsphase, wenn die Rechte und Ver-
antwortlichkeiten, die in solchen Dokumenten 
verankert sind, mit nationalen Interessen und 
Befugnissen in Konflikt geraten. Gleichzeitig 
sollte jedoch erwähnt werden, dass sich einige 
Staaten in verschiedenen Regionen auf freiwil-
lige Mechanismen zur Mobilität und zum Aus-
tausch von Fachkräften verständigt haben, wie 

es im innerafrikanischen TMP zum Ausdruck 
kommt. Darin haben sich bestimmte Länder 
aus West- und Ostafrika und aus dem südli-
chen Afrika auf einen Mechanismus nach dem 
Schengen-Vorbild verständigt, bei dem Fach-
kräfte Freizügigkeit genießen und qualifizierte 
Arbeitskräfte in den jeweiligen Regionen frei 
vermittelt werden können. Wie beim Schen-
gen-Abkommen in der EU wird das TMP die 
Länder dabei unterstützen, das Pro und Kontra 
offener Grenzen (in einem für sie akzeptablen 
Ausmaß) zu beurteilen. Dies kann potenziell 
zu Innovationen in der gemeinsamen Gesetz-
gebung und bei politischen Strategien zur 
Mobilität von Arbeitskräften in Afrika führen. 
Das System hat jedoch weiterhin freiwilligen 
Charakter. 

Insgesamt betrachtet erweist sich das Vorge-
hen der ECOWAS in Afrika als vorbildlich. Ihr 
zukunftsweisendes, gut umgesetztes System 
zum Migrationsmanagement berücksichtigt 
auch Entwicklungsfragen und Bedürfnisse von 
Flüchtlingen und Asylsuchenden. Die Gesetz-
gebung der ECOWAS und ihr Engagement 
beim Thema Arbeitsmigration als eine wesent-
liche Komponente des regionalen Integrations-
prozesses auf dem Kontinent können gute An-
haltspunkte für die EAC und die SADC bieten. 
Obwohl die ECOWAS das umfassendste, gut 
umgesetzte regionale Protokoll zur Migration 
in Afrika vorweisen kann, haben Mitglieder wie 
Nigeria beim regionalen Engagement für Frei-
zügigkeit in Zeiten von Konflikten oder Kon-
junktureinbrüchen einen Rückzieher gemacht. 

Trotz der Fortschritte gibt es bei den drei RECs 
Hindernisse bei der Erarbeitung und Umset-
zung eines funktionierenden und effizienten 
längerfristigen Rahmenkonzepts zur Arbeits-
migration. Auch die EAC hat noch kein regi-
onales Protokoll zum freien Personenverkehr 
formuliert. Allerdings kommt in der aktuellen 
Strategie für einen gemeinsamen Markt das 
regionale Engagement für den freien Per-
sonenverkehr und das Niederlassungsrecht 
für mehrere Kategorien von Migranten, bei-
spielsweise für Selbstständige, Arbeitskräfte 
und ihre Familienmitglieder, zum Ausdruck. 
Die Spannungen zwischen Tansania und der 
sogenannten „Koalition der Willigen“ (Kenia, 
Uganda und Ruanda) zeigen das Störpotenzial 
bilateraler (in diesem Fall trilateraler) Ab-
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kommen im Hinblick auf die Einheitlichkeit 
regionaler Politik. Gleichzeitig spornen sie 
nicht teilnehmende Mitgliedstaaten an, ihre 
Stärken auszuspielen. Kenia und Tansania ha-
ben als einzige Staaten in der Region auch das 
Übereinkommen über Wanderarbeiter (Neu-
fassung) ratifiziert und damit vermutlich eine 
gute Ausgangsbasis für eine bessere regionale 
Koordination geschaffen.

Bilaterale Abkommen können die Tür zur 
regionalen Politik öffnen oder aber eine 
Alternative dazu sein. In der EAC stellt der 
Bilateralismus höchstwahrscheinlich die erste 
Option dar. Im Falle der SADC sehen wir statt-
dessen, dass bilaterale Abkommen zunehmend 
eine Alternative zu einer kohärenten regiona-
len Politik werden. Derzeit gibt es trotz des 
vorhandenen Protokolls in der SADC keinerlei 
multilaterale Politik zur Arbeitsmigration. 
Unsere Untersuchung zeigt, dass Namibia, 
Botswana und insbesondere Südafrika sich 
entschlossen haben, die regionale Arbeitsmi-
gration unter dem Sicherheitsaspekt statt aus 
der Entwicklungsperspektive zu betrachten. 
Die Beziehungen in der Region sind dadurch 
kompliziert geworden, und es ist daher nur 
begrenzt möglich, die verschiedenen Vorteile 
eines rechtlichen Rahmens für die regionale 
Migration im Rahmen eines multilateralen 
Abkommens aufzuzeigen. Das positive Po-
tenzial ist durch ein Nullsummenspiel ersetzt 
worden, bei dem die Aufnahmeländer lieber 
die Kontrolle über den Zustrom von Migran-

ten behalten wollen, selbst wenn sie mit der 
Kontrolle der nationalen Grenzen eindeutig 
überfordert sind. Vor diesem Hintergrund 
haben sich bilaterale Abkommen als komfor-
tablere, wenn auch weitgehend ineffiziente 
Alternative erwiesen. 

Der Privatsektor nutzt als wichtiger Nutz-
nießer der Arbeitsmigration in der Region 
bilaterale Kanäle, um seinen Bedarf an Ar-
beitskräften aus der Region zu decken. Dies 
führt ebenfalls dazu, dass Interessengruppen 
weniger Druck für mehr Transparenz in der 
regionalen Politik ausüben. Im Großen und 
Ganzen ist das in der SADC vorherrschende 
bilaterale System nicht mehr und nicht weni-
ger als eine Reihe von Abkommen mit Südafri-
ka als Mittelpunkt, auf die die anderen Länder 
mit eigenen bilateralen Strategien reagieren 
(wie im Falle Namibias und Botswanas), oder 
deren Vorgaben sie schlichtweg befolgen. Es 
gibt genügend Beweise dafür, dass alle Staaten 
der Region von einem klaren regionalen Rah-
menkonzept für Migration profitieren würden. 
Es gäbe weniger illegale Migrantenbewegun-
gen, und für Wirtschaft und Politik würde ein 
besseres Umfeld geschaffen (Nshimbi und 
Fioramonti 2014). Durch die Fokussierung auf 
sicherheitspolitische Aspekte scheint es jedoch 
kaum noch Chancen für eine regionale politi-
sche Steuerung zur Verringerung von Transak-
tionskosten und der Schaffung von Win-win-
Situationen zu geben.

3. Regionale Migrationspolitik in Afrika. Eine Bewertung
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4. Zukunftsszenarien für Migration in Afrika

Auf welche Szenarien sollten wir uns vor die-
sem Hintergrund im Hinblick auf die Migrati-
on in Afrika einstellen und welche politischen 
Maßnahmen wären am effizientesten? Um 
Antworten auf diese Fragen zu finden, haben 
wir im Mai 2016 in Pretoria einen Szenarien-
planungs-Workshop mit 20 Experten durchge-
führt. Zum Schluss unserer Studie präsentie-
ren wir daher die Ergebnisse dieses Workshops 
und die entsprechenden politischen Empfeh-
lungen. 

Wie wird Migration in Afrika im Jahr 2030 
aussehen? Welche Kräfte sind dabei im Spiel? 
Welche haben den größten Einfluss, und auf 
welche Art und Weise agieren sie und gestalten 
die Zukunft der Migration? Wir glauben, dass 
die Gestaltung der künftigen Migrationsbe-
wegungen auf dem afrikanischen Kontinent 
davon abhängen wird, in welchem Umfang 
politische und ökonomische Inklusion gelingt. 
Im nächsten Jahrzehnt etwa, werden wir mit 
einer Kombination aus immer stärker integra-
tiven, aber auch stärker ausgrenzenden politi-
schen Systemen konfrontiert sein. Momentan 
gibt es auf dem Kontinent Anzeichen für beide 
Phänomene. Gleichzeitig könnte das Wirt-
schaftswachstum – das in den vergangenen 
Jahren an Dynamik gewonnen hat – zu einer 
ausgrenzenden, oder aber zu einer integrativen 
Entwicklung führen. Wenn wir diese beiden 
strukturellen Kräfte kombinieren, lassen sich 
daraus vier potenzielle Szenarien ableiten: 
Das erste geht von einem progressiven Ver-
lauf aus, bei dem durch einen auf Integration 
und ausgewogene Entwicklung ausgerichteten 
politischen Ansatz ein fruchtbarer Boden für 
die Freizügigkeit in den Regionen und auf 
dem afrikanischen Kontinent bereitet wird. Im 
zweiten und dritten Szenario wird ein mittlerer 
Verlauf mit unterschiedlichem Integrations-
niveau beschrieben, was zu einer lokalisierten 
Migration und zu Spannungen an den Grenzen 
führt. Das vierte Szenario schließlich ist durch 
vollständige Ausgrenzung gekennzeichnet, was 
zu Instabilität in den Regionen sowie zu Krisen  
auf dem gesamten Kontinent führt. 

Szenario 1: Afromobilität 

Das erste Szenario beschreibt die optimale Si-
tuation: Das regionale Migrationsmanagement 

basiert auf der Wertschätzung von Migration. 
Integrative politische Systeme und ausgewoge-
ne Entwicklung schaffen perfekte Bedingungen 
für freiwillige Migration, geleitet von beruf-
lichen Ambitionen. Dies kann in einem klar 
geregelten Rahmen geschehen, der Migranten 
persönliche und soziale Sicherheit garantiert. 
Bei einem solchen Szenario würden die RECs 
einer Politik der Freizügigkeit wesentlich offe-
ner gegenüberstehen, und es würde ein Gover-
nance-System à la Schengen geschaffen. Diese 
Art Szenario ist jedoch nur möglich, wenn 
Länder sich auf integrative politische Instituti-
onen mit demokratischer Rechenschaftspflicht 
verständigen, und auch nur, wenn die Kräfte 
des Marktes zu einer gerechten Entwicklung 
beitragen und auf diese Weise Synergien und 
komplementäre Beziehungen auf dem gesam-
ten Kontinent schaffen. Auch die rechtlichen 
Systeme müssen auf Integration ausgerichtet 
sein. Dafür bedarf es einer Zusammenarbeit 
aller Länder und auch mit internationalen 
Partnern. 

Szenario 2: Außerstande, ihre heimat zu 
verlassen

Das zweite Szenario unterstellt ein regionales 
System mit ausgewogener Entwicklung, wobei 
das politische System jedoch nicht integrativ 
ist. Dieses Szenario ist charakteristisch für 
viele Entwicklungsländer in Afrika, die oft von 
nur einer einzigen politischen Partei kont-
rolliert werden. Bei diesem Szenario ist die 
Rechenschaftspflicht in der Region nur gering, 
was zu einer ebenfalls geringen Beteiligung der 
Öffentlichkeit führt, wobei gelegentlich Wahlen 
zur Bestätigung der amtierenden politischen 
Führer abgehalten werden. In der Region 
arbeiten die Länder zwar wirtschaftlich zusam-
men, sie sind jedoch in Fragen der politischen 
Führung gespalten, was zu einer Fragmen-
tierung des regionalen Integrationsprozesses 
führt. Bei diesem Szenario steht Afrika wie 
Ostasien in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts da: starkes Wirtschaftswachstum und 
Arbeitsplatzchancen, aber nur eingeschränkte 
politische Rechte und Freiheiten. Außerdem 
wäre die Arbeitslosenrate dank enger Bezie-
hungen zwischen Regierung und Geschäfts-
welt und aufgrund eines relativ dirigistischen 
wirtschaftspolitischen Konzepts niedrig. Es 
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gäbe nur sehr wenig Wirtschaftsmigranten, 
Minderheiten würden sich jedoch voraussicht-
lich diskriminiert fühlen, und zu politischen 
Flüchtlingen werden. Auf einem Kontinent, der 
von Nationalismus und Entwicklungsländern 
dominiert wird, würde die regionale Migration 
erschwert und Flüchtlinge müssten möglicher-
weise lange Reisen in Kauf nehmen bevor sie 
ein gastfreundliches Aufnahmeland fänden. Ei-
nige wenige fortschrittlichere Nationen wären 
zwischen größeren Volkswirtschaften, die von 
starken politischen Führern dominiert werden, 
eingezwängt und würden darunter wirtschaft-
lich und auch politisch leiden. Gleichzeitig 
wären Migranten angesichts des hohen Bil-
dungsniveaus, das für viele Länder im Ent-
wicklungsprozess typisch ist, hochqualifiziert 
und für viele verschiedene Tätigkeiten geeig-
net. Aufgrund strenger Grenzkontrollen wäre 
jedoch ein informeller, länderübergreifender 
Arbeitskräfteaustausch nur sehr eingeschränkt 
möglich. 

Szenario 3: Migranten im eigenen Land

Hier handelt es sich um das Gegenteil von Sze-
nario 2: Afrika wird von politisch integrativen, 
jedoch wirtschaftlich isolierten Ländern do-
miniert. Mit dem Wirtschaftswachstum steigt 
die Ungleichheit, Ressourcen werden immer 
stärker von einem Marktsystem kontrolliert, 
das zu einer Konzentration von Reichtum in 
den Händen einiger Weniger führt. Bei diesem 
Szenario sieht es in Afrika wie in einem erwei-
terten Südafrika aus – dem Land mit der größ-
ten Ungleichheit weltweit. Aufgrund des hohen 
Niveaus an politischer Integration leiden die 
Bürger der Region zwar nur bedingt unter 
Diskriminierung, auch wenn viele von ihnen 
sehr arm sein werden, was zu einem Anstieg 

der Wirtschaftsmigration führt. Gleichzeitig 
werden die Migrationsbewegungen sich jedoch 
meistens zwischen ländlichen und städtischen 
Gebieten innerhalb eines jeden Landes bewe-
gen, da die ökonomischen Unterschiede auf 
nationaler Ebene, mit wenigen Ausnahmen, 
stärker ausgeprägt sein werden. Regional 
betrachtet würden wir dann ein Geflecht „na-
tionaler ökonomischer Apartheid“ vorfinden, 
das zu einer verstärkten Migration über kurze 
Entfernungen führen würde. Städtische Gebie-
te würden sich bei diesem Szenario massiv aus-
dehnen, zumeist aufgrund einer erzwungenen 
Urbanisierung der Armen. Dadurch würden 
gigantische Slums und Townships entstehen. 

Szenario 4: Immer auf Wanderschaft, 
niemals zuhause 

In diesem schlimmsten Szenario erzeugt das 
Zusammentreffen ausgrenzender Politik und 
ungleicher Entwicklung einen Teufelskreis aus 
schwacher Regierungsführung und regionaler 
Fragmentierung. In einigen Fällen wird dies 
zum kompletten Zusammenbruch staatlicher 
Institutionen und weitverbreiteter Instabili-
tät auf regionaler Ebene führen. Vor diesem 
Hintergrund werden Migrationsbewegungen 
dramatisch zunehmen in den jeweiligen Re-
gionen. Das Horn von Afrika und die Region 
der Großen Seen sind Beispiele für diese Art 
Szenario, bei dem politische und wirtschaft-
liche Instabilität dazu führt, dass Millionen 
von Menschen auf Dauer heimatlos bleiben. 
Freizügigkeit wird dadurch de facto erreicht, 
jedoch nicht de jure. Die regionale Gover-
nance liegt dann meist in den Händen externer 
Akteure, unter anderem internationaler Geber 
und humanitärer Organisationen.

4. Zukunftsszenarien für Migration in Afrika 
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5. Zukunftsperspektiven.  
Empfehlungen für die regionale Migrationspolitik in Afrika

Wie bereits bei der Auswahl der oben beschrie-
benen Szenarien deutlich wurde, steht Afrika 
am Scheideweg: alle denkbaren Entwick-
lungspfade sind letztlich möglich. In vielerlei 
Hinsicht gibt es auf dem Kontinent bereits Bei-
spiele für die vier Szenarien. Binnenmigration 
findet man vor allem in Ländern mit großer 
Ungleichheit, wie beispielsweise Südafrika und 
Namibia. Heimatlosigkeit ist ein traditionelles 
Merkmal der somalischen, sudanesischen und 
kongolesischen Kultur. Uganda und Ruanda 
sind „Entwicklungsstaaten“ mit autoritären 
Tendenzen, während in Westafrika in den 
stärker integrierten Volkswirtschaften Gebiete 
existieren, in denen Freizügigkeit herrscht. 
Die gewählte Governance-Option wird letzt-
lich darüber entscheiden, welches Szenario 
wahrscheinlicher ist, und höchstwahrschein-
lich auch, welche unterschiedlichen Formen 
regionale Migration voraussichtlich anneh-
men wird. Auf Grundlage unserer Analyse 
der aktuellen Politik und möglicher künftiger 
Entwicklungen präsentieren wir im Folgenden 
eine Reihe politischer Empfehlungen zur Ge-
staltung der Migrationspolitik, um möglichst 
positive Resultate zu erzielen: 

1. Integrierte Volkswirtschaften: Im 
afrikanischen Wirtschaftssystem dominiert 
immer noch ein Entwicklungskonzept, das 
den Export von Rohstoffen und Gütern in 
alle Welt favorisiert, statt den innerregio-
nalen Handel zu fördern. Dies erschwert 
die regionale Migration, da Arbeitsmigran-
ten von den Aufnahmeländern selten als 
Ressource betrachtet werden, und regionale 
Integration selten für ein wichtiges Element 
zur Gewährleistung langfristiger Entwick-
lung gehalten wird. Teilweise sind externe 
Akteure für diese Sichtweise verantwortlich, 
denn schließlich liegen die bevorzugten 
Märkte für afrikanische Waren in Europa, 
Ostasien und Nordamerika. Hier ist ein 
anderer Ansatz erforderlich, der die Länder 
dabei unterstützt, in regionale Entwicklung 
zu investieren, selbst wenn dies auf Kosten 
des globalen Handels geht. Als Entschädi-
gung für den Verlust von Handelsoptionen 
und Investitionen außerhalb Afrikas, sollten 
internationale Geberorganisationen „Kom-

pensationsprogramme“ (buffer schemes) 
einführen, um Länder zu unterstützen, die 
in regionalen Handel investieren.

2. Regionale Innovationen: Initiativen 
wie das TMP sollten auf nationaler und 
internationaler Ebene gefördert werden. 
Akteure aus dem Privatsektor sollten es 
umfassend nutzen, und internationale 
Geber und Regierungen sollten sie auf jede 
erdenkliche Art und Weise unterstützen. 
Der Nutzen dieser Initiativen besteht darin, 
dass sie „Tabus“ über Freizügigkeit brechen 
und damit Regierungen vor Augen füh-
ren, dass offene Grenzen nicht mit Chaos 
gleichzusetzen sind: tatsächlich scheinen 
sie der effizienteste Ansatz für das Manage-
ment von Migration zu sein. Sie reduzieren 
nicht nur Kosten, sondern sorgen auch für 
Transparenz und Verlässlichkeit, wodurch 
legale, produktive Mobilität gefördert wird. 
Wenn ein Schwerpunkt auf regionalen 
Innovationen liegt, wird dies möglicherwei-
se den Weg für mutigere Experimente, wie 
beispielsweise die Einführung eines afrika-
nischen Passes, ebnen. 

3. Zirkuläre Migration: Afrikanische Län-
der sind kulturell und sozial integriert, und 
grenzübergreifend werden in vielen Natio-
nen die gleichen Sprachen gesprochen. Un-
glücklicherweise sind sie durch eine rigide, 
ineffiziente Grenzkontrollpolitik voneinan-
der getrennt. Eine fortschrittliche Politik 
der Freizügigkeit in Ländern mit vergleich-
barem Entwicklungsniveau und starken 
kulturellen und sozialen Bindungen kann 
durchaus zu zirkulärer Migration führen, 
wobei Wirtschaftsmigranten und Gewerbe-
treibende nicht in dem jeweiligen Zielland 
wohnen müssen, um dort zu arbeiten oder 
Geschäfte zu machen. Wie in vielen grenz-
übergreifenden Gemeinschaften in Europa 
würden zirkuläre Migrationssysteme dazu 
beitragen, in Regionen über Grenzen hin-
weg wirtschaftliche Chancen und eine nach-
haltige Entwicklung zu fördern, und wären 
somit auch eine Antwort auf die wirtschaft-
liche Marginalisierung vieler Randgebiete 
auf dem Kontinent. 
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4. Aufklärungskampagnen: Viele Men-
schen weltweit, nicht nur in Afrika, haben 
Angst vor Migration. Die jüngste Flücht-
lingskrise in Europa und die Spannungen, 
die dadurch entstanden sind, haben viele 
Beobachter aus Afrika, insbesondere in den 
reichen und Mittelschichten noch weiter da-
rin bestärkt, dass Migration eine Bedrohung 
darstellt. Wir brauchen progressive Regie-
rungen, Unternehmen und zivilgesellschaft-
liche Kräfte, um aufzuzeigen, dass durch 
Migration viele positive Resultate erzielt 
werden, die für eine nachhaltige Entwick-
lung von entscheidender Bedeutung sind. 
Wir brauchen auch einen neuen sozialen 
Diskurs über Migration, der diese als ein 
natürliches Phänomen ausweist, mit dem 
verantwortungsvoll umgegangen werden 
muss, statt es einfach nur abzulehnen. 

5. Strukturelle Umverteilung: In afrika-
nischen Volkswirtschaften herrscht eine 
zutiefst ungerechte Verteilung. Dadurch 
kommt es zu unnötigen Formen der Wirt-
schaftsmigration, die nicht erforderlich wä-
ren, wenn es auf dem Kontinent gerechtere 
Volkswirtschaften gäbe. Progressive Regie-
rungen, Koalitionen von Interessengruppen 
und internationale Geber sollten innovative 
Steuerungsmechanismen unterstützen, 
durch die ungewollte Migration reduziert 
werden kann, und gleichzeitig bessere Sys-
teme der sozialen Sicherheit für alle Bürger 
geschaffen werden. Dadurch würde der 
Angst vor Arbeitsplatzverlusten entgegen-
gewirkt, die oft mit einem Zustrom von Mi-

granten verbunden ist. Zu den interessan-
ten Innovationen in dieser Hinsicht gehört 
beispielsweise der Vorschlag zur Zahlung 
einer Grundeinkommens-Zuwendung 
(Basic Income Grant, BIG) für das südli-
che Afrika, für die ein Teil der Einnahmen 
aus dem Bodenschatzreichtum verwendet 
werden soll. 11 Eine andere innovative Idee 
ist z.B. die Einführung lokaler Währungen, 
die sogar ohne eine klare Politik zur Wäh-
rungsintegration den grenzübergreifenden 
Handel erleichtern können. 

Abschließend kann zusammengefasst werden, 
dass Migration zum Erfolg oder Scheitern des 
afrikanischen Kontinents führen kann. Ob-
wohl Migration häufig als Herausforderung 
für die Sicherheit betrachtet wird, hat sie das 
Potential, Afrika zu einem System integrierter 
Gesellschaften zu führen, in dem Menschen 
und nicht Ressourcen die Eckpfeiler nachhalti-
ger Entwicklung bilden. Damit dies geschieht, 
muss der aktuelle Ansatz in der Migrationspo-
litik fundamental überarbeitet werden. Regi-
onale Politik muss auf innovativen Prozessen 
und Befunden und nicht auf wechselhaften 
Stimmungen und nationalistischen Erwägun-
gen aufbauen. Die regionale Integration des 
Kontinents hat zu lange hinter den Beziehun-
gen zu ehemaligen Kolonial- und Neokolonial-
mächten sowie deren Interessen an den natür-
lichen Reichtümern Afrikas zurückgestanden. 
Nur durch innovative Strategien für regionale 
Integration, die den Menschen in den Mittel-
punkt stellt, wird Afrika in der Lage sein, diese 
Abhängigkeiten zu überwinden.

11 Weitere Informationen unter: http://www.spii.org.za/index.php/about-sadc-big/.
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